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1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren gerieten die Kommunen vermehrt in die öf-

fentliche Diskussion. Die teils dramatische Finanzlage der Städte, Ge-

meinden und Kreise schlägt bis heute hohe Wellen. Das Fazit der Vize-

präsidentin des Deutschen Städtetags Petra Roth ist eindeutig: „Ein Teil 

der Städte steht vor dem Kollaps und droht handlungsunfähig zu werden.“1  

Auch das Bundeskabinett nahm sich dieser Thematik an und beschloss 

am 24. Februar 2010 die Einsetzung einer Kommission zur Neuordnung 

der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzkommission). Am 15. Juli 2011 

trat diese unter dem Vorsitz von Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang 

Schäuble zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen. Über mehr als ein 

Jahr berieten Vertreter der Bundesministerien Finanzen, Inneres, Wirt-

schaft und Technologie sowie Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 

und der Länder über die Neuordnung der Gemeindefinanzen. Zur Debatte 

standen im Wesentlichen mögliche Entlastungen auf der Ausgabenseite, 

die Beteiligung der Kommunen an der Gesetzgebung und die Kommunal-

steuern. Die Arbeitsgruppe Kommunalsteuern beschäftigte sich vor allem 

mit der seit Jahren in der Kritik stehenden Gewerbesteuer.2      

Die Einsetzung der Kommission zeigt, wie aktuell das Thema der Kommu-

nalfinanzen ist. Wie kompliziert und schwierig eine Einigung hierbei sein 

kann, wird durch die Länge der Beratungen offenkundig. Über ein Jahr 

wurde an einem neuen Konzept für die Kommunen gearbeitet. Ein Kon-

sens konnte trotzdem nicht bei allen zur Verhandlung stehenden Punkten 

erreicht werden.  

Die Bedeutung der Problematik verdeutlicht sich bei einem Blick auf die 

Folgen der kommunalen Finanzprobleme. Für die Bürger vor Ort sind die-

                                                 
1 Berlin, 2. Februar 2010. 
2 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Finanz-, Haushalts-und Wirtschaftspolitik, 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4320/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__
und__Wirtschaftspolitik/Foederale__Finanzbeziehungen/20100304-Kommission-
Gemeindefinanzreform.html [17.06.2011]. 
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se nämlich direkt zu spüren: Schwimmbäder werden geschlossen, Schu-

len können nicht renoviert werden, die Preise im öffentlichen Nahverkehr 

steigen. Die Menschen müssen eine Einschränkung ihrer Lebensqualität 

in Kauf nehmen. Es ist somit im Interesse der gesamten Bevölkerung, die 

Situation in den Kommunen zu verbessern. Selbst das hohe Gut der De-

mokratie könnte bei anhaltenden kommunalen Finanzproblemen großen 

Schaden davon tragen, da die Kommunen ihre bedeutsamen Aufgaben für 

das Gemeinwesen nicht mehr erfüllen können. Verdeutlicht hat dies 

nochmals der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 

Finanzen Hartmut Koschyk:  „Oberstes Ziel der Bundesregierung ist es, 

die finanzielle Leistungskraft der Kommunen zu stabilisieren und zu stär-

ken, da die Handlungsfähigkeit der Kommunen nicht zuletzt ein Ausdruck 

der Leistungsfähigkeit unserer Demokratie ist.“3   

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Kommunen langfristig auf 

eine solide finanzielle Basis gestellt werden können. Das Ziel ist es, Lö-

sungsalternativen aufzuzeigen und diese auf ihre Tauglichkeit hin zu prü-

fen. Aktuelle Entwicklungen der Gemeindefinanzreform fließen in diesen 

Prozess mit ein. 

Zum Einstieg in den Themenkreis wird die Finanzlage der Kommunen 

dargestellt. Anhand von Schaubildern soll hier ein allgemeiner Überblick 

über die finanzielle Situation der Kommunen gezeigt werden.  

Der darauf folgende Abschnitt setzt sich mit den Ursachen der Finanz-

probleme auseinander. Es werden sowohl die Einnahmen, als auch die 

Ausgaben näher beleuchtet. Auch auf Fehler der Kommunen selbst und 

strukturelle Probleme wird näher eingegangen.  

Im  weiteren Verlauf befasst sich die Arbeit mit den Folgen der Finanznot. 

Es wird beschrieben, welche Leistungen die Kommunen kürzen, inwieweit 

sich die Bürger auf Abgabenerhöhungen einstellen müssen und welche 

Restrukturierungsmaßnahmen in den Verwaltungen erfolgen. Auch die 

                                                 
3 Berlin, 26. Mai 2011. 
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Handlungsunfähigkeit der Kommunen und die Auswirkungen der Krise auf  

die demokratische Kultur sind Bestandteil des vierten Kapitels. 

Im abschließenden Teil der Arbeit werden diverse Lösungsmöglichkeiten 

dargestellt und erörtert. Die Entlastung der Kommunen bei den sozialen 

Ausgaben, sowie die Wahrung des Konnexitätsprinzips stehen auf dem 

Prüfstand. Die Stärkung der Kommunen bei der Rechtsetzung und die In-

tensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit sind ebenfalls Be-

standteil dieses Abschnittes. Zum Schluss wird auf eine Veränderung der 

Kommunalsteuern näher eingegangen. Hier stehen das Prüfmodell der 

Bundesregierung, das Kommunalmodell der kommunalen Spitzenverbän-

de und das Modell der Stiftung Marktwirtschaft im Fokus. 
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2. Finanzlage der Kommunen 

2.1 Finanzlage in der Bundesrepublik Deutschland 

 

 

Abbildung 1: Finanzierungssaldo der Kommunen 1993 b is 2010 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

 

Die Finanzlage der Kommunen in der Bundesrepublik ist sehr angespannt. 

Mit Beginn der weltweiten Finanzkrise und der darauf folgenden Wirt-

schaftskrise spitzte sich die Lage ab dem Jahr 2009 dramatisch zu. In den 

Jahren 2009 und 2010 beliefen sich die negativen Finanzierungssalden 

jeweils auf über 7 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 1).   

Besonders in den alten Bundesländern ergaben sich extrem hohe Defizite. 

Am stärksten betroffen waren im Jahr 2010 die Städte, Gemeinden und 

Kreise in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die 

Kommunen in den neuen Bundesländern verzeichneten sogar kleine Fi-

nanzierungsüberschüsse.4 

                                                 
4 Siehe hierzu Anlage 1: Kommunaler Finanzierungssaldo 2010.  
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Abbildung 2: Kommunale Verschuldung per 31.12.2010 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

 

Beim Blick auf den Schuldenstand der einzelnen Bundesländer fällt auf, 

dass die Verschuldung in absoluten Zahlen bei den Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen am größten ist. Hier betragen per 31.12.2010 die 

Kreditmarktschulden 22,831 Mrd. Euro und die Kassenkredite 20,054 Mrd. 

Euro. Beachtlich ist der hohe Stand bei den Kassenkrediten. Im Saarland 

und in Rheinland-Pfalz übersteigen diese sogar die Kreditmarktschulden 

(vgl. Abbildung 2). Eine erhöhte Inanspruchnahme von Kassenkrediten 

kann als ein gewisser Indikator für eine besonders angespannte Finanz-

situation von kommunalen Gebietskörperschaften herangezogen werden.5 

Denn Kassenkredite sind nur kurzfristige Kredite, die zur Überbrückung 

des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln dienen. Ihr 

Gebrauch erfolgt nur, wenn keine anderen liquiden Mittel eingesetzt wer-

den können.6 

Im Jahr 2011 ist nach aktuellen Steuerschätzungen von einer Erholung für 

die öffentlichen Haushalte auszugehen. Somit wird sich auch die Lage bei 

den  Städten,  Gemeinden  und  Kreisen  insgesamt etwas verbessern. Es  

                                                 
5  Vgl. Gemeindefinanzkommission, Arbeitsgruppe „Standards“, Abschlussbericht, S.10.  
6  Vgl. § 61 Nr. 24 GemHVO BW. 
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wird eine Steigerung der Einnahmen bei den Gemeindesteuern von  4,7 % 

gegenüber dem Jahr 2010 erwartet.7 

 

2.2 Finanzlage in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg wurde aufgrund seiner stark exportorientierten Unter-

nehmen von der Wirtschaftskrise am stärksten getroffen. Hier wiesen die 

Kommunen im Jahr 2009 durch den dramatischen Einbruch der Gewerbe-

steuer das bundesweit größte Defizit mit insgesamt 2,366 Mrd. Euro auf.8 

Jedoch werden sich die Städte, Gemeinden und Kreise in Baden-

Württemberg durch den stabilen Wirtschaftsaufschwung im bundesweiten 

Vergleich auch wieder am schnellsten erholen. Bereits im 4. Quartal 2010 

erwirtschafteten die Kommunen wieder Überschüsse. Zum Ende des          

3. Quartals stand noch ein Finanzierungsdefizit von 1,159 Mrd. Euro.9 

Dieses konnte bis zum Ende des Jahres 2010 auf 687,9 Mio. Euro ge-

senkt werden.10 In den nächsten Jahren ist aufgrund von zu erwartenden 

Mehreinnahmen11 mit einer weiteren Verbesserung der kommunalen Fi-

nanzlage zu rechnen.12 

 

 

 

                                                 
7 Siehe hierzu Anlage 2: Bundesministerium der Finanzen, Ergebnisse der 138. Sitzung des Ar-

beitskreises Steuerschätzungen. 
8 Siehe hierzu Anlage 3: Finanzierungssalden der kommunalen Haushalte in Baden-

Württemberg seit 2000. 
9 Vgl. DStGB, Kommunalfinanzen 1. bis 3. Quartal 2010, Abb. 1. 
10 Siehe hierzu Anlage 1: Kommunaler Finanzierungssaldo 2010. 
11  Vor allem bedingt durch die steigenden Gewerbesteuereinnahmen. 
12 Siehe hierzu Anlage 2: Bundesministerium der Finanzen, Ergebnisse der 138. Sitzung des Ar-

beitskreises Steuerschätzungen, Anlage 2 zu Pressemitteilung 14/2011. 
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3. Ursachen kommunaler Finanzprobleme 

3.1 Steigende Ausgaben 

3.1.1 Ausgaben für Soziales 

Die sozialen Finanzierungsverpflichtungen der Kommunen erstrecken sich 

vor allem auf die Jugend- und Sozialhilfe sowie auf die Kosten der Unter-

kunft für Arbeitslosengeld 2–Empfänger. Der rapide Anstieg dieser Kosten 

stellt für die Kommunen auf der Ausgabenseite das größte Problem dar. 

Allein im Zeitraum von 2002 bis 2010 stiegen die sozialen Ausgaben von 

28,2 Mrd. Euro auf 42,1 Mrd. Euro an.13 Dies entspricht einem Kostenan-

stieg von 49,3 %. Besonders in den ostdeutschen Kommunen fiel der Zu-

wachs mit 80 % sehr drastisch aus.14 

Es wird auch in Zukunft weiter mit rapide ansteigenden Kosten gerechnet. 

So geht eine Schätzung für das Jahr 2011 bereits von 43 Mrd. Euro aus.15 

Ein Ende der Kostenexplosion im sozialen Bereich ist nicht in Sicht. Mittel- 

und langfristig werden die Kommunen diese Lasten nicht mehr allein be-

wältigen können.  

3.1.2 Ausbau der Kinderbetreuungsplätze 

Am 16. Dezember 2008 ist das Kinderförderungsgesetz (KiföG) in Kraft 

getreten. Hiernach soll ab dem 1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr eingeführt werden. 

Um diesen dann geltenden Anspruch auch in die Praxis umsetzen zu kön-

nen, wurde ein Ausbauziel festgelegt, das vorsieht bis zum Jahre 2013 

insgesamt 750.000 Plätze für Unterdreijährige zu schaffen. Der Bund geht 

                                                 
13 Siehe hierzu Anlage 4: Kommunale Ausgaben für soziale Leistungen. 
14 Vgl. Ernst & Young, Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen, S. 9. 
15 Siehe hierzu Anlage 4: Kommunale Ausgaben für soziale Leistungen. 
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davon aus, dass hierfür 12 Mrd. Euro benötigt werden und beteiligt sich 

mit insgesamt 4 Mrd. Euro: 2,15 Mrd. Euro für die Investitionskosten und 

1,85 Mrd. Euro für die ausbaubedingten zusätzlichen Betriebskosten. Da-

rüber hinaus stellt er ab dem Jahre 2014 jährlich 770 Mio. Euro für den 

laufenden Betrieb bereit.16 Neueste Prognosen der Kommunen gehen von 

weitaus höheren Kosten aus. Diese sagen Kosten von 19,6 Mrd. Euro vo-

raus.17  

Die Hauptlast dieses vom Bund beschlossenen ehrgeizigen Vorhabens 

tragen die Kommunen. Es kommen beim Ausbau der Kinderbetreuungs-

plätze hohe finanzielle Belastungen auf die Städte und Gemeinden zu. 

Aufgrund der finanziellen Notlagen einiger Gemeinden ist die Erreichung 

des Ausbauziels ohne zusätzliche finanzielle Beteiligungen von Bund und 

Ländern nur sehr schwer erreichbar.   

3.1.3 Personalausgaben 

Im Gegensatz zu den sozialen Ausgaben sind die Personalausgaben in 

den vergangenen Jahren moderat gestiegen. Im Zeitraum von 2000 – 

2009 verzeichneten sie einen Zuwachs von 12 %. In den neuen Bundes-

ländern sind die Personalkosten sogar um 4 % gesunken.18 Auch in den 

90er Jahren des 20. Jahrhunderts fuhren die ostdeutschen Kommunen 

ihre Ausgaben in diesem Bereich zurück. Der Grund dafür liegt im kontinu-

ierlichen Abbau des damalig hohen Personalbestandes.19 

Der Trend bei den Personalausgaben zeigt ebenfalls nach oben. Jedoch 

steigen diese Kosten nur langsam an und sind somit kalkulierbar. Das Po-

tenzial für weitere Einsparungen in diesem Segment ist eher gering, da die 

Einsparmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft wurden. 

                                                 
16 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Kinder und Jugend; 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=161776.html [27.05.2011]. 
17 DStGB, Kindertagesbetreuung als zentrale Zukunftsaufgabe;  

http://www.dstgb.de/dstgb/Schwerpunkte/Kinderbetreuung/ [27.05.2011]. 
18 Vgl. Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,       

S. 11. 
19 Vgl. Schwarting, Haushaltkonsolidierung in Kommunen, S. 43. 
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3.1.4 Zinsausgaben 

Die einzige Ausgabenposition, die gegenwärtig nicht zunimmt, sind die 

Zinsausgaben. Hier profitieren die Kommunen vom aktuell niedrigen Zins-

niveau. Im Jahre 2010 verzeichneten die Zinsausgaben einen Rückgang 

von 244 Mio. Euro (-5,6 %).20 Jedoch führen die mittlerweile vor allem in 

vielen Städten bestehenden hohen Defizite zu einem erheblichen Bedarf 

an Kassenkrediten, der bei wieder ansteigenden Zinsen ein hohes Risiko-

potenzial darstellt.21.  

Am 7. April 2011 erhöhte die Europäische Zentralbank zum ersten Mal seit 

2008 wieder den Leitzins von 1 % auf 1,25 %.  Eine weitere Erhöhung des 

Zinssatzes auf 1,5 % wurde am 7. Juli 2011 beschlossen.22 Aufgrund einer 

erhöhten Inflationsrate23 ist mit weiteren Zinsschritten der Europäischen 

Zentralbank  zu rechnen.24 Infolgedessen muss künftig von einer höheren 

Zinsbelastung für die Kommunen ausgegangen werden.  

 

3.2 Rückläufige Einnahmen 

3.2.1 Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist die am meist diskutierte Einnahmequelle der Kom-

munen. In ihrer Geschichte unterlag sie vielen einschneidenden Verände-

rungen. Ursprünglich beruhte sie auf drei Säulen: Die Gewerbesteuer 

nach dem Ertrag, die Gewerbesteuer nach dem Kapital und die Lohn-

summensteuer. Im Laufe der Zeit wurde sie immer weiter abgebaut. Im 

Jahre 1980 wurde die Lohnsummensteuer abgeschafft und im Jahre 1998 

entfiel die Gewerbesteuer nach dem Kapital.25 

                                                 
20  Vgl. DStGB, Kassenstatistik 2010. 
21  Vgl. Schwarting, Der kommunale Haushalt, S. 85. 
22  Vgl. Europäische Zentralbank, Geldpolitische Beschlüsse vom 07.04.2011 und 07.07.2011.   
23  Jährliche Inflationsrate des Euroraums für Mai 2011: 2,7%.   
24  Vgl. Handelsblatt, Devisen, http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-

devisen/devisen/ezb-treffen-bringt-euro-ins-plus/4367092.html [08.07.2011]. 
25 Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern, S. 119. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen                                                                                              

Quelle: Statistisches Bundesamt 

 

Trotz dieser Eingriffe stiegen die Gewerbesteuereinnahmen seit 1970 wei-

ter an.26 Jedoch unterliegt die Gewerbesteuer aufgrund ihrer hohen Er-

tragsabhängigkeit starken Schwankungen, die sie für die Kommunen 

schwer prognostizierbar macht. Die vergangenen Jahre sind beispielge-

bend hierfür. Von ihrem Rekordniveau 2008 brachen die Gewerbesteuer-

einnahmen im Jahr 2009 aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise um 

7,8 Mrd. Euro (- 22,7 %) ein (vgl. Abbildung 3). Dieser Einbruch sorgte vor 

allem in wirtschaftlich starken Regionen für hohe Defizite in den Haushal-

ten.  

Durch die genannte Unkalkulierbarkeit gerät die Gewerbesteuer in ihrer 

heutigen Form immer wieder in die Kritik. Die Höhe und Entwicklung des 

Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen in einer Ge-

meinde bestimmt. Selbst Entwicklungen eines einzigen Unternehmens 

können enorm große Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen ei-
                                                 
26  Vgl. Zwick,  Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern,  

S. 48. 
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ner Gemeinde haben.27 2009 sorgten so zum Beispiel die ausbleibenden 

Gewerbesteuerzahlungen der Daimler AG an ihren Standorten für erhebli-

che finanzielle Schieflagen. Vor allem die Stadt Sindelfingen bekam große 

Probleme. Es blieben nicht nur die Gewerbesteuereinnahmen aus, zusätz-

lich mussten sogar Rückzahlungen geleistet werden.28  

Trotz der vorgebrachten Kritik hat die Gewerbesteuer bei den Gemeinden 

einen besonderen Stellenwert. Sie ist eine eigenständige Steuer, die den 

Kommunen direkt zufließt. Diese können mit Hilfe des Hebesatzrechts ihr 

Aufkommen in gewissen Grenzen selbst bestimmen. Des Weiteren nimmt 

sie in den kommunalen Haushalten immer noch eine beachtliche Größe 

ein. Die Gewerbesteuer ist somit ein Kernelement kommunaler Finanzau-

tonomie.29 

3.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Seit der Gemeindefinanzreform im Jahre 1968 erhalten die Gemeinden 

einen Anteil an der Einkommensteuer. Nach § 1 Gemeindefinanzreform-

gesetz bekommen die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohn-

steuer und an der veranschlagten Einkommensteuer und 12 % des Auf-

kommens an der Kapitalertragssteuer.  

Im Vergleich zur Gewerbesteuer erwies sich der Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer als stetigere und gleichmäßiger verteilte Einnahmequel-

le für die Gemeinden.30 Der Einkommensteueranteil entwickelte sich zur 

zweiten wichtigen Säule neben der Gewerbesteuer. Er hat bis 2000 einen 

Anteil von mehr als 40 % bei den kommunalen Steuern erreicht. In den 

kleinsten Gemeinden erreichte der Anteil der Einkommensteuerbeteiligung 

an den gesamten Steuereinnahmen im Jahr 1996 sogar über 60 %.31  

                                                 
27 Vgl. Schwarting, Der kommunale Haushalt, S. 105. 
28  Vgl. Stadt Sindelfingen, Haushaltsplan 2009. 
29 Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern, S. 138f. 
30 Vgl. Statistische Bundesamt, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern,  

S. 55. 
31 Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern, S. 146. 
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Im vergangenen Jahrzehnt entwickelten sich die Einnahmen nicht mehr so 

kontinuierlich nach oben wie in den Jahrzehnten zuvor. Sie unterlagen 

stärkeren Volatilitäten.32 Der Hauptgrund dafür waren Veränderungen am 

Steuersystem. Die rot-grüne Bundesregierung beschloss im Jahre 2000 

eine tiefgreifende Steuerreform33, die unter anderem eine Senkung der 

Einkommenssteuersätze beinhaltete. Demzufolge gingen die Steuerein-

nahmen des Staates in den darauf folgenden Jahren zurück. Auch bei den 

Gemeinden machte sich dieser Rückgang bemerkbar.  

Im Jahre 2008 wurde durch die große Koalition eine Unternehmenssteuer-

reform34 auf den Weg gebracht. Hierdurch sind die Steuersätze für die Ka-

pitalgesellschaften und Personenunternehmen gesunken. Als Folge des-

sen verzeichneten die Kommunen wiederum Einnahmeausfälle. 

In der jüngeren Vergangenheit senkte die schwarz-gelbe Bundesregierung 

zum 1. Januar 201035 ebenfalls die Steuern, was zu weiteren Minderein-

nahmen bei den Städten und Gemeinden führte.  

In den nächsten Jahren ist dank des Wirtschaftswachstums, wieder mit 

höheren Erträgen bei der Einkommensteuer zu rechnen. Dies zeigt auch 

die Steuerschätzung für das Jahr 2011.36 

3.2.3 Staatliche Zuweisungen 

Die Bundesländer werden in Art. 106 Abs. 7 GG zum Finanzausgleich mit 

ihren Kommunen verpflichtet. Von der Ausgestaltung des kommunalen Fi-

nanzausgleichs hängt die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden 

durch die Länder ab. In der Vergangenheit mussten die Kommunen viel-

fach die Erfahrung machen, dass die Länder zur Lösung eigener Haus-

haltsprobleme in den kommunalen Finanzausgleich direkt oder indirekt 

                                                 
32  Siehe hierzu Anlage 5: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. 
33  Vgl. Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung 

(Steuersenkungsgesetz – StSenkG) vom 23. Oktober 2000. 
34  Vgl. Unternehmenssteuerreformgesetz vom 14. August 2007. 
35  Vgl. Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 22. Dezember 2009. 
36  Siehe hierzu Anlage 5: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. 
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eingriffen. Dies führte zu einer Minderung der Finanzausgleichsmasse und 

somit zu durchschnittlich geringeren Schlüsselzuweisungen für die Ge-

meinden.37  

In den vergangenen Jahren wurde der Finanzausgleich einer verfassungs-

rechtlichen Überprüfung unterzogen. Den Landesgesetzgebern wurde 

durch die jeweiligen Gerichte ein großer Spielraum für die Ausgestaltung 

des Finanzausgleichs zugestanden. Allerdings wird eine ausgewogene 

Betrachtung des kommunalen und des staatlichen Finanzbedarfs ver-

langt.38 Die genannten Gerichtsurteile führten nicht zu einer Stärkung der 

Kommunen gegenüber den Ländern. Es ist zu befürchten, dass auch in 

Zukunft die Länder versuchen werden, ihre Haushalte durch Kürzungen 

der Finanzausgleichsleistungen zu konsolidieren. Als Beispiel sei hier das 

Land Baden-Württemberg erwähnt, das im Jahre 2011 aus dem kommu-

nalen Finanztopf 405 Mio. Euro entnahm. Ab 2012 werden es immer noch 

jährlich 365 Mio. Euro sein. 39  

Besonders in den neuen Bundesländern ist die Abhängigkeit von den 

staatlichen Zuweisungen stark ausgeprägt. Im Jahr 2005 machten sie  

57,6 % der kommunalen Einnahmen aus. In den alten Bundesländern be-

lief sich zum Vergleich der Anteil auf gerade einmal 29 %.40  

Für das laufende Jahr 2011 erwartet eine Mehrzahl der Gemeinden, dass 

die Schlüsselzuweisungen sinken werden. Besonders die ostdeutschen 

Gemeinden, für die die Schlüsselzuweisungen enorm wichtig sind,  sehen 

sehr pessimistisch in die Zukunft: 74 % der ostdeutschen Gemeinden er-

warten sinkende Schlüsselzuweisungen.41 Bereits im abgeschlossenen 

Jahr 2010 sind die Schlüsselzuweisungen mit über 15 % in den neuen 

Bundesländern stark zurück gegangen.42  

                                                 
37  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 51. 
38  Vgl. Schwarting, Der kommunale Haushalt, S. 147. 
39  Vgl. Stadt Lahr, Keine Einigung beim kommunalen Finanzausgleich, 

http://www.lahr.de/presse.93983.htm. 
40  Vgl. Lohse, Kommunale Aufgaben, kommunaler Finanzausgleich und Konnexitätsprinzip,  

S. 55. 
41  Vgl. Ernst & Young, Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen, S. 6. 
42  Vgl. DStGB, Kassenstatistik 2010. 
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Im kommunalen Finanzausgleich treten Auswirkungen von Konjunkturein-

brüchen zeitlich verzögert auf. Während die Steuereinnahmen schon wie-

der zunehmen, verlaufen die Schlüsselzuweisungen noch rückläufig. Des-

halb bekommen Kommunen in strukturschwachen Regionen die Auswir-

kungen von wirtschaftlichen Krisen erst verspätet zu spüren.    

 

3.3 Kommunale Handlungsfehler 

Neben den nachteilig wirkenden äußeren Einflüssen, sind auch Fehler für 

die angespannte Finanzsituation direkt bei den Gemeinden selbst zu fin-

den.  

Sehr häufig stellen Folgelasten von kommunalen Einrichtungen für den 

Haushalt eine große Belastung dar. Die „Klassiker“ sind Projekte wie 

Stadthallen oder Schwimmbäder. Deren Betriebskosten werden oftmals zu 

niedrig angesetzt. Auch die ursprünglichen Kostenvoranschläge weichen 

häufig von den tatsächlichen Investitionskosten ab.43 Besonders in finan-

ziell angespannter Lage werden die geschilderten Projekte zum Problem-

fall. 

Nach § 77 Abs. 2 GemO BW44 ist den Erfordernissen des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Aus dieser Vorschrift 

ergibt sich für die Kommunen die Pflicht zu einer antizyklischen Konjunk-

turpolitik. Dies bedeutet, dass die Kommunen in ertragreichen Jahren die  

Investitionen auf ein Minimum reduzieren sollten, um in Krisenzeiten mit 

den vorhandenen Rücklagen durch Investitionen die Wirtschaft stimulieren 

zu können. In der Praxis fällt es politischen Entscheidungsträgern oftmals 

schwer, auf Investitionen zu verzichten, wenn zum einen genügend Geld 

aus Gewerbesteuereinnahmen verfügbar ist und zum anderen die Kredit-

beschaffungskosten und -folgeskosten (Zinsen) niedrig sind. Statt Ausga-

                                                 
43 Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 40. 
44 und den entsprechenden Vorschriften der anderen Bundesländer. 
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ben zu reduzieren, wurde oftmals bei Hochkonjunktur viel investiert.45 Die  

bei Konjunktureinbrüchen benötigten Gelder sind durch diese Vorgehens-

weise dann nicht mehr vorhanden, was zu hohen Haushaltsdefiziten führt.     

 

3.4 Strukturelle Ursachen 

Ein entscheidender Faktor für die Finanzkraft einer Kommune sind die 

strukturellen Gegebenheiten vor Ort. Für Gemeinden in strukturschwa-

chen Regionen ist es meist nahezu unmöglich, sich aus eigener Kraft wie-

der in eine finanziell geordnete Situation zu versetzen. Strukturelle Ursa-

chen können - wenn überhaupt - nur mit Hilfe des Landes behoben wer-

den.46 Die Länder bzw. der Bund sind durch das Grundgesetz verpflichtet 

für eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu sorgen.47 

In der Bundesrepublik gibt es mehrere Beispiele für strukturschwache Re-

gionen. In den alten Bundesländern ist vor allem das Ruhrgebiet zu nen-

nen. War das Ruhrgebiet früher geprägt durch die Montanindustrie, so ver-

lor diese im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Folge waren 

wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen und höhere Arbeitslosigkeit. Die 

höhere Arbeitslosigkeit hat wiederum direkte Folgen auf die Kosten für So-

ziales und den Anteil an der Einkommenssteuer. Um den erforderlichen 

Strukturwandel vollziehen zu können, sind wiederum hohe finanzielle Auf-

wendungen erforderlich. Die Städte des Ruhrgebiets haben bis heute mit 

den Folgen des Strukturwandels zu kämpfen. Die Arbeitslosenquote ist im 

Vergleich zu anderen westdeutschen Regionen eine der höchsten und der 

Schuldenstand der betroffenen Städte ist sehr beträchtlich.48 

Ebenfalls sehr schwierig ist die Situation in den neuen Bundesländern. 

Hier kommen einige Faktoren zusammen. In den 90er Jahren war der 

Modernisierungsbedarf enorm. Es musste sehr viel in die Infrastruktur in-

                                                 
45 Vgl. Fiebig, Kommunale Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitssteuerung, S.29. 
46 Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 52. 
47 Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG.. 
48  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 52. 
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vestiert werden. Um dies umsetzen zu können, waren Kreditaufnahmen 

erforderlich, die die Verschuldung schnell anstiegen ließen. Ein rasanter 

Anstieg der Arbeitslosigkeit sorgte für rapide zunehmende Sozialausga-

ben. Zudem verzeichnen die Gemeinden in Ostdeutschland große Wande-

rungsverluste.49    

Nicht nur die ostdeutschen Kommunen, sondern auch die Mehrzahl der 

westdeutschen Kommunen werden in absehbarer Zeit mit dem Problem 

erheblicher demografischer Veränderungen konfrontiert sein. Das gegen-

wärtige, stark einwohnerabhängige kommunale Finanzsystem wird dann 

als Finanzierungsgrundlage für die Städte, Gemeinden und Kreise nur 

noch bedingt geeignet sein.50  

Wenn die Bevölkerungszahl sinkt, gehen die Einnahmen von Städten und 

Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich zurück. Gleichzeitig nehmen 

die Ausgaben jedoch nicht sofort im gleichen Maße ab.51 Demzufolge ent-

steht bei den Kommunen mit der genannten Problematik ein Finanzie-

rungsdefizit.  

Auch ein Rückgang der Einnahmen bei der Umsatzsteuer und der Ein-

kommenssteuer, ist in einer strukturschwachen Gemeinde zu befürchten.  

Denn die Höhe dieser Erträge hängt im Wesentlichen von der erwerbstäti-

gen Bevölkerung einer Gemeinde ab. Da diese in strukturschwachen Re-

gionen sinken wird, gehen somit auch die Einnahmen in diesem Segment 

zurück. Also drohen den von Wanderungsverlusten betroffenen Gemein-

den hier ebenfalls Einnahmeausfälle.  

 

 

                                                 
49 Vgl. Ebenda, S. 53f. 
50  Vgl. Ebenda, S. 131. 
51  Vgl. Stadt Schwäbisch Gmünd, Thesen zum kommunalen Finanzausgleich,  

http://www.schwaebisch-gmuend.de/3209.php?presseid=20259&traffic=&suchen=1&count1= 
0&jahrAnzuzeigen= &monatAnzuzeigen=&searchbereich= [03.07.2011]. 
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4. Folgen der Finanznot 

4.1 Rückgang kommunaler Leistungen 

4.1.1 Rückführung der Investitionen 

 

Abbildung 4: Umfrage zur Investitionsentwicklung im  Jahre 2010                                                                      

Quelle: Ernst & Young 

 

Viele Kommunen sanieren ihre Haushalte, indem sie vor allem ihre Investi-

tionen vermindern. Dies zeigt auch eine für das Jahr 2010 durchgeführte 

Umfrage. Hiernach plante fast jede zweite Kommune mit sinkenden Inves-

titionen (vgl. Abbildung 4). Die sinkenden Investitionserwartungen sind vor 

allem deshalb beachtlich, da der Bund durch das Konjunkturpaket 252 In-

vestitionen auf der kommunalen Ebene stark förderte. Im Rahmen des 

kommunalen Investitionsprogramms wurden bis zum Ende des Jahres 

2010  10 Mrd. Euro für die Kommunen bereitgestellt. Das Geld war vor al-

lem für den Städte- und Straßenbau sowie für die Sanierung von Kinder-

gärten und Schulen gedacht.53 Ohne dieses Konjunkturprogramm wären 

vermutlich die Prognosen noch bei weitem schlechter ausgefallen.  
                                                 
52 In Kraft getreten am 6. März 2009. 
53 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Das zweite Konjunkturpaket,  

http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Buergerinnen__und__Buerger/ [03.06.2011]. 
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4.1.2 Streckung von Unterhaltsausgaben 

Eine weitere Folge der finanziellen Engpässe ist die Streckung von Unter-

haltsausgaben für Straßen und Gebäude. Für das Jahr 2010 planten 68 % 

der Kommunen, Einsparungen über diese Form zu erzielen. In den neuen 

Bundesländern lag die Quote sogar bei 83 %.54 Die Auswirkungen dieser 

Sparpolitik sind oftmals eine schlechtere Straßenqualität und sanierungs-

bedürftige öffentliche Einrichtungen. So wird zum Beispiel die Ausbesse-

rung von Straßenschäden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eine 

andere Konsequenz können sanierungsbedürftige Schulen sein, da die 

Grunderneuerung dieser immer weiter in die Zukunft verlagert wird. Dies 

kann wiederum zu höheren Kosten als geplant führen, weil der Sanie-

rungsbedarf sich immer weiter erhöht. 

Einige Gemeinden sind auch dazu übergegangen, die Leistungen für die 

Straßenbeleuchtung zu reduzieren. In der Praxis wird dies umgesetzt, in 

dem nachts nur noch jede zweite Straßenlaterne leuchtet oder teilweise  

sogar ganze Straßenzüge unbeleuchtet bleiben. In der Stadt  Ahlen bei-

spielsweise wird seit 5. Oktober 2010 die Straßenbeleuchtung werktags im 

Stadtgebiet von 1:00 Uhr bis 3:30 Uhr abgeschaltet. Hierdurch sollen die 

Energiekosten gesenkt werden.55   

4.1.3 Schließung kommunaler Infrastruktureinrichtun gen 

Je schwieriger die Haushaltslage in einer Kommune, desto höher wird die 

Wahrscheinlichkeit, dass von den Sparmaßnahmen auch Infrastrukturein-

richtungen der jeweiligen Gemeinde betroffen sind. Besonders stark trifft 

es die Bürger der Stadt Wuppertal. Die mit knapp zwei Milliarden Euro 

verschuldete Stadt hat im Jahre 2009 drastische Sparmaßnahmen getrof- 

 

                                                 
54 Vgl. Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  
 S. 31f. 
55 Vgl. Stadt Ahlen, Umwelt, http://www.ahlen.de/umwelt/nachricht/artikel/strassenbeleuchtung-

wird-im-stadtgebiet-ab-5-oktober-abgeschaltet/ [18.06.2011]. 
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fen. Diese sahen vor, fünf Schwimmbäder und das Schauspielhaus zu 

schließen.56  

Wuppertal ist leider kein Einzelfall in der Bundesrepublik. Immer mehr 

Städte und Gemeinden sind dazu gezwungen Theater, Bibliotheken, 

Opern, Schwimmbäder und andere kulturelle Einrichtungen zu schließen. 

Immerhin planten im Jahre 2010 14 % der Gemeinden eine Schließung 

beziehungsweise Einschränkung des Betriebes von Hallen- und Freibä-

dern. 9 % zogen eine Schließung von Bibliotheken oder sonstigen kulturel-

len Einrichtungen in Betracht.57 

4.1.4 Reduzierung von Zuschüssen 

Die Kommunen unterstützen Projekte in den Bereichen Kultur, Sport und 

Soziales in Form von Zuschüssen. Zusätzlich erhalten auch Eigenbetriebe 

und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung Zuschüsse. 

Als Konsequenz der Finanznot spielte die Reduzierung von Zuschüssen 

eine wichtige Rolle in den Planungen der Kommunen. Im Jahre 2010 

nahmen sich 46 % der Kommunen vor, Zuschüsse für Kultur, Sport, Ju-

gend und Soziales zu kürzen. Eine Reduzierung der Zuschüsse für die Ei-

genbetriebe und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung beabsichtigten 

38 % der Kommunen.58  

In der Praxis bedeuten Zuschusskürzungen im kulturellen bzw. sportlichen 

Aufgabenfeld weniger finanzielle Mittel für die örtlichen Sport- und Musik-

vereine und somit ein geringeres Angebot  für die Bürger. Die Attraktivität 

der betroffenen Gemeinde sinkt.  

Wenn städtische Verkehrsbetriebe weniger Zuschüsse erhalten, muss mit 

einer Erhöhung der Ticketpreise gerechnet werden. Mit Zuschusskürzun-

                                                 
56 Vgl. WDR, Wirtschaft, http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/oeffentliche_finanzen/kommunen 

/rekordverschuldung/091119.jhtml [18.06.2011]. 
57 Vgl. Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  

S. 22. 
58 Vgl. Ebenda, S.31. 
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gen müssen in den kommenden Jahren die Hamburger Verkehrsbetriebe 

zurechtkommen.59 

4.1.5 Verringerung der sozialen Angebote 

Oftmals sind von den Einsparungen auch Angebote der Jugend- und Se-

niorenbetreuung betroffen. Besonders Städte über 100.000 Einwohner 

planten überdurchschnittlich häufig mit Kürzungen in diesem Segment. 

Die Quote liegt hier bei 37 %. Unter den Kommunen mit weniger als 

100.000 Einwohnern gaben nur 29 % an, in diesem Aufgabenfeld sparen 

zu wollen. Einige Kommunen sind sogar gezwungen, das Angebot für die 

Kindertagesbetreuung einzuschränken. 13 % aller befragten Kommunen 

gaben dies an.60  

 

4.2 Steigende Abgaben  

   

Abbildung 5: Umfrage zur Anhebung von Steuern / Geb ühren / Entgelten im Jahre 2010 

Quelle: Ernst & Young 

                                                 
59 Vgl. Kommunalpolitische Vereinigung NRW, Beispiele für Konsolidierungsmaßnahmen in 

ausgewählten Städten, http://kpv- nw.de/index.php?option=com_content&view=article &id 
=2504 :beispiele-fuer-konsolidierungsmassnahmen-in-ausgewaehlten-staedten-&catid =83 : 
spitzenverbaende-deutschland-staedtetag&Itemid=100057 [19.06.2011].  

60 Vgl. Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  
S. 21ff. 
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Aufgrund der fehlenden Finanzmittel greifen die Kommunen zu Abgaben-

erhöhungen. Die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes wurde am Häu-

figsten genannt. Beinahe jede zweite Gemeinde beabsichtigte eine Anhe-

bung dieses Satzes. Ferner sind sehr oft Anhebungen der Eintrittspreise 

für Bäder, Konzerte, Theater und Museen angegeben worden. Die Pla-

nungen jeder dritten Kommune sahen einen Anstieg der Gebühren für Kita 

und Ganztagesschulen, eine Erhöhung der Hundesteuer und höhere 

Friedhofsgebühren vor. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes 

nannten nur 7 % aller befragten Kommunen. Immerhin 16 % gaben an,  

keine Erhöhungen von Abgaben ins Auge zu fassen (vgl. Abbildung 5).  

Für eine hohe mediale Aufmerksamkeit sorgten die kreativen Einfälle der 

Städte im Bezug auf die Einführung neuer Steuern. In die Schlagzeilen ge-

langten Städte wie Köln, Fürth und Essen. Die Stadt Köln erhebt seit Ok-

tober 2010 eine Bettensteuer. Hotelgäste müssen hier 5% Aufschlag zah-

len. In Fürth wird ab Beginn des Jahres 2010 eine Luftsteuer für alle Ziga-

rettenautomaten oder Werbeflächen, die in den Straßenraum hineinragen, 

verlangt. Die Stadt Essen zog die Etablierung einer Sonnenbanksteuer in 

Betracht. Diese neuen Steuern lösen die Probleme der Kommunen leider 

nicht, sondern sorgen nur für Ärger bei den Bürgern und Unternehmen. 

Insgesamt machen sie nicht einmal ein Prozent der kommunalen Einnah-

men aus.61  

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Kommunen mehrheitlich  Abga-

benerhöhungen umsetzen werden bzw. schon umgesetzt haben. Das Le-

ben wird sich somit für die Bürger in den betroffenen Städten und Ge-

meinden verteuern. Besonders kritisch zu sehen sind die Anhebungen der 

Gebühren im Bereich Kita und Ganztagesschulen. Sowohl in sozialer als 

auch in integrationspolitischer Hinsicht kann eine Verteuerung dieser An-

gebote negative Effekte nach sich ziehen. 

                                                 
61  Frontal 21, Immer neue Steuern,  

http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/0,1872,8131732,00.html [23.06.2011]. 
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4.3 Restrukturierungsmaßnahmen in den Verwaltungen 

4.3.1 Personalabbau 

Wenn die finanziellen Spielräume geringer werden, rücken Kürzungen 

beim Personal in den Fokus. Diese Tatsache gilt nicht nur für die Privat-

wirtschaft, sondern auch für den öffentlichen Dienst. So zogen 61 % der 

Kommunen einen Stellenabbau in Betracht. 64 % planten Stellensperren. 

In Ostdeutschland liegen die Zahlen mit 75 % bzw. 80 % über dem ge-

samtdeutschen Durchschnitt.62 

In der Landeshauptstadt Stuttgart gilt seit 1.1.2010 eine Stellenbeset-

zungssperre von zwölf Monaten. Es wird von einem Einsparvolumen  von 

4,1 Mio. Euro ausgegangen.63  

Durch den Personalabbau verschlechtert sich das Dienstleistungsangebot 

der Kommunen für die Bürger. Bestimmte Dienstleistungen können durch 

das fehlende Personal entweder nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 

angeboten werden.   

4.3.2 Organisationsveränderungen 

Im Zuge der Finanznot spielen auf kommunaler Ebene Organisationsver-

änderungen eine immer bedeutendere Rolle. 63 % der befragten Kommu-

nen gaben die Zusammenlegung von Organisationseinheiten als ein mög-

liches Mittel zur verwaltungsinternen Konsolidierung an. 67 % zogen Pro-

zessreorganisationen in die Konsolidierungsüberlegungen mit ein.64  

Die Prozessorganisation umfasst die dauerhafte Strukturierung von Ar-

beitsprozessen unter der Zielsetzung das geforderte Prozessergebnis 

möglichst effizient zu erstellen.65  

                                                 
62  Vgl.  Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  

S. 28f. 
63  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, Haushaltssicherungskonzept 2009, 

http://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/2E7801847DD72B76
C125768500371980/$File/Vorlage13912009.pdf?OpenElement [23.06.2011]. 

64  Vgl.  Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  
S. 28. 

65  Schulte-Zurhausen, Organisation, 3. Auflage, S. 57.  
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Prozessabläufe innerhalb einer Organisationseinheit sollten regelmäßig 

auf ihre Effizienz überprüft werden. Die schwierige Haushaltslage vieler 

Gemeinden erhöht den Druck, Änderungen im Prozessablauf sowie inner-

halb der Organisationsstruktur vornehmen zu müssen. Insofern sollten 

hier die Städte, Gemeinden und Kreise die Krise als eine Chance begrei-

fen, notwendige und nachhaltige Veränderungen in ihrer Verwaltung vo-

ranbringen zu können. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Kommu-

nen hierzu bereit sind. 

4.3.3 Verstärkte interkommunale Zusammenarbeit 

Die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit wird von den 

Städten, Gemeinden und Kreisen vorangetrieben. 62 % der Kommunen 

möchten die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen verstärken. Dies 

geschieht in unterschiedlichen Bereichen. An der Spitze stehen Kooperati-

onen bei Bau- und Betriebshöfen mit 14 %. Die Felder weitere Versor-

gungsbetriebe, Bildungswesen sowie Jugendförderung wurden mit jeweils 

9 % am zweithäufigsten genannt. 38 % der Kommunen schließen eine tie-

fer gehende interkommunale Zusammenarbeit aus. Bei den größeren 

Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern gaben dies 41 % an. Unter den 

kleineren Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern betrug der Wert    

38 %.66 Es kann somit kein bedeutender Unterschied zwischen großen 

und kleinen Kommunen festgestellt werden.  

4.3.4 Privatisierungen 

Privatisierung ist eine Frage, die die Kommunen ständig begleitet. Soll 

kommunales Eigentum weiterhin in öffentlicher Hand verbleiben oder ist 

es sinnvoll, dieses zu privatisieren. Kommunen, die unter einer hohen 

Schuldenlast stehen, haben diese Wahlmöglichkeit nur noch bedingt. Teil-

weise ist dann eine Privatisierung das letzte Mittel, um Schulden abbauen 

                                                 
66  Vgl.  Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  

S. 30. 
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zu können. Als Reaktion auf die schlechte Haushaltslage, plante in West-

deutschland jede vierte Kommune mit Privatisierungen. In Ostdeutschland 

beabsichtigte jede dritte Kommune diesen Schritt.67  

Für eine Privatisierung kommunaler Leistungen werden verschiedene Ar-

gumente angeführt. So wird eine flexiblere und ergebnisorientiertere Wirt-

schaftsführung erwartet. Begründet wird dies mit der Abkehr von den Vor-

schriften des kameralistischen Rechnungswesens. Durch die verpflichten-

de bzw. freiwillige Einführung der kaufmännischen Buchführung in einigen 

Bundesländern, sollte dies aber auch in der Kernverwaltung gelingen. Als 

weiterer Aspekt werden gestraffte Entscheidungsgänge angeführt. Ent-

scheidungen können in privatrechtlich organisierten Unternehmen schnel-

ler und unter geringeren bürokratischen Auflagen gefällt werden, da im 

Gegensatz zur Verwaltung weniger Entscheidungsebenen in den Prozess 

eingebunden sind. Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich in einer Erweiterung 

des finanziellen Handlungsrahmens, da die Kreditaufnahmen nicht mehr 

an den kommunalen Haushalt gebunden sind. Die Verschuldung kann an 

die Refinanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Ferner wird auch 

auf die Vergabevorschriften verwiesen. Für Unternehmen in privater 

Rechtsform sind diese nur zum Teil verbindlich. Es können somit kosten-

günstigere Ergebnisse erzielt werden. Jedoch sind die Kostenfolgen der 

Bindung an das Vergaberecht durchaus umstritten. Außerdem haben die 

Vorschriften eine wichtige Bedeutung im Hinblick auf die Korruptionsprä-

vention.68  

Als Nachteil für die Auslagerung kommunaler Aktivitäten werden erhöhte 

Anforderungen an die politische Steuerung angeführt. Die kommunale 

Aufgabenerfüllung erfolgt nun in mehreren Organisationseinheiten. Die 

Arbeit der voneinander unabhängigen Entscheidungsgremien muss dem-

entsprechend koordiniert werden. Außerdem reduziert sich bei einer Priva-

tisierung die Transparenz der Aufgabenerfüllung für die Verwaltung, den 

                                                 
67  Vgl. Ebenda, S. 33. 
68  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 113f. 
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Rat und die Bürgerschaft. Mit Beteiligungsberichten und konsolidierten Bi-

lanzen wird versucht, diese Transparenz sicherzustellen. 

Vorteilhaft für die Kommunen waren Privatisierungen bei kommunalen 

Aufgaben, die eines Zuschusses bedurften. Die kommunalen Schlachthöfe 

sind beispielgebend hierfür. Hier konnten private Großschlachtereien leis-

tungsfähiger und kostengünstiger arbeiten. Diskutiert wird die Frage der 

Privatisierung auch im defizitären Personennahverkehr. Das größte Argu-

ment für eine Auslagerung sind andere Entlohnungsstrukturen, die im Er-

gebnis zu einer Senkung der Personalkosten führen.69 Im Jahre 2006 pri-

vatisierte die Stadt Pforzheim als erste deutsche Großstadt ihren öffentli-

chen Personennahverkehr.70  

 

4.4 Kommunale Handlungsunfähigkeit 

Städte, Gemeinden und Kreise nehmen im bundesdeutschen Verwal-

tungsaufbau einen herausragenden Platz ein. Diese herausgehobene 

Stellung der Gemeinden gründet sich auf das in Art. 28 Abs. 2 GG veran-

kerte kommunale Selbstverwaltungsrecht. Jedoch können die Gemeinden 

die ihnen übertragenen staatlichen Aufgaben nur dann ordnungsgemäß 

erfüllen, wenn sie mit ausreichenden Haushaltsmitteln ausgestattet sind.71 

Nicht wenige Kommunen sind aufgrund ihrer finanziellen Situation nur 

noch eingeschränkt handlungsfähig. Das kommunale Selbstverwaltungs-

recht wird an diesem Punkt stark tangiert, da die kommunale Finanzhoheit 

(Etathoheit) als ein Teil des kommunalen Selbstverwaltungsrechts nicht 

mehr ausreichend gegeben ist. Im Jahre 2010 konnte jede dritte Kommu-

ne keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorweisen und musste sich die 

Finanzplanung von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen.72 Haus-

                                                 
69  Vgl. Ebenda, S. 115. 
70  Vgl. Welt Online, Erste deutsche Großstadt privatisiert Nahverkehr, http://www.welt.de/print-

welt/article231607/Erste_deutsche_Grossstadt_privatisiert_Nahverkehr.html [24.06.2011]. 
71  Vgl. Napp, Kommunale Finanzautonomie und ihre Bedeutung für eine effiziente lokale Fi-

nanzwirtschaft, S. 323f. 
72  Vgl. Ernst & Young,  Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Handlungsoptionen,  

S. 18. 
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haltssicherungskonzepte wurden verabschiedet. Die Kommunen müssen 

sich diese von den Aufsichtsbehörden genehmigen lassen. Die betroffe-

nen Kommunen unterliegen folglich einer Fremdbestimmung und müssen 

einen Teil ihrer Selbstverwaltung aufgeben 

.          

4.5 Krise der demokratischen Kultur 

Die Kommunen stehen als Teil des Staates in engem Kontakt zu den Bür-

gern. Mit ihren gesellschaftlichen Angeboten repräsentieren sie den Staat 

direkt vor Ort. Durch die angespannte Finanzlage können, wie bereits 

oben dargestellt, diese Angebote teilweise nicht mehr aufrechterhalten 

werden.  

„In dem Maße, in dem sich die Kommunen aus der Finanzierung kultu-
reller Angebote verabschieden, verliert auch der Staat seine ständigen 
Vertretungen, Name, Anschrift, Gestalt. Wo sonst vergegenständlichen 
sich Demokratie und Gemeinwesen wenn nicht in ihren Institutionen. 
Jede Schließung von Repräsentationsräumen des Staates dürfte men-
tal nicht ohne Folgen bleiben. Wo Jugendzentrum oder Schwimmbad, 
Stadtbücherei oder Abenteuerspielplatz nicht mehr genutzt werden 
können, wird das Vertrauen in das Dienstleistungssystem Demokratie 
empfindlich gestört. Schwimmbad oder Stadtteilbücherei, das Jugend-
zentrum oder der Spielplatz sind Schauplätze nicht allein der Partizipa-
tion und der Integration, sondern Kommunikationsräume, womöglich 
gar einer unausgesprochenen Loyalität zum Staat.“73  

Die Kommunen sind das wichtigste Bindeglied zwischen dem Bürger und 

dem Staate. Zugleich sind sie aber auch das schwächste Glied im Staate. 

Wer eine Aushöhlung der Demokratie vermeiden möchte, sollte in Zukunft 

dafür Sorge tragen, dass die Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden 

und Kreise erhalten bleibt. Ansonsten sind diese nicht mehr in der Lage 

ihre wichtigen Aufgaben für das Gemeinwesen zu bewältigen. 

                                                 
73  Frankfurter Rundschau, Rezession der Demokratie, http://www.fr-

online.de/kultur/debatte/rezession-der-demokratie/-/1473340/2796948/-/index.html 
[01.07.2011]. 
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5. Lösungsansätze 

5.1 Entlastung der Kommunen bei sozialen Ausgaben 

Wie bereits beschrieben, zählen zu den Hauptursachen für die Haushalts-

defizite der Kommunen die ausufernden Sozialausgaben. Da dieses Prob-

lem sich in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels weiter ver-

schärfen wird, ist eine Entlastung der Kommunen in diesem Bereich un-

umgänglich. Auch die Kommission zur Neuordnung der Finanzen kam zu 

diesem Ergebnis. Der Bund wird sich an den Kosten für die Grundsiche-

rung im Alter und bei Erwerbsminderung in Zukunft stärker beteiligen. Die 

Ausgabenerstattung des Bundes liegt hierbei aktuell bei 15 %. In den 

kommenden Jahren wird sich diese schrittweise erhöhen: 2012 auf 45%, 

im Jahre 2013 auf 75% und ab dem Jahre 2014 auf 100%. Die Kommu-

nen werden demzufolge ab dem Jahre 2014 um mehr als 4 Mrd. Euro ent-

lastet.74  

Es standen die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU), die Eingliede-

rungshilfe für behinderte Menschen, die Kosten der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi), die Kosten der Hilfe zur Erzie-

hung sowie die Kosten des Ausbaus der Kinderbetreuung für unter Drei-

jährige zur Debatte. Da sich der Bund bereits an den Kosten für Unterkunft 

und Heizung  als auch an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung beteiligt, kann eine Entlastung bei diesen beiden Aus-

gabearten schnell erreicht werden. Deshalb wurden diese Ausgabearten 

näher geprüft.  

Eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und 

Heizung würde eine zielgerichtete Entlastung der Kommunen mit einer 

durch hohe Kassenkredite gekennzeichneten angespannten Finanzsituati-

                                                 
74  Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Abschließende Sitzung der Gemeindefinanzkommissi-

on,  http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz 
__und__Wirtschaftspolitik/Foederale__Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/20110615-
Gemeindefinanzen.html?__nnn=true [02.07.2011]. 
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on bewirken. Kommunen, die Kassenkredite über dem Bundesdurch-

schnitt aufweisen, liegen auch mehrheitlich über dem Bundesdurchschnitt 

bei den Kosten für Unterkunft und Heizung. Je höher die Überschreitung 

des Bundesdurchschnitts bei Kassenkrediten ausfällt, umso größer ist der 

Anteil der Kommunen, die über dem Bundesdurchschnitt bei den Kosten 

für Unterkunft und Heizung liegen.  

Die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wei-

sen zwar auch diesen Zusammenhang auf, jedoch in abgeschwächter 

Form. Eine Entlastung dieser Ausgabenart wäre folglich weniger zielge-

richtet, würde aber breiter wirken. Ferner muss noch berücksichtigt wer-

den, dass diese Kosten durch die demografische Entwicklung stark zu-

nehmen werden. Eine Beteiligung des Bundes wäre an dieser Stelle 

nachhaltiger.75 

Die Entscheidung der Gemeindefinanzkommission, sich stärker an den 

Kosten für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu beteili-

gen und diese schließlich vollständig zu übernehmen, ist für die Kommu-

nen von zentraler Bedeutung. Die Kommunen werden einerseits spürbar 

entlastet, andererseits wirkt diese Maßnahme auch mittel- und langfristig. 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels werden besonders die 

Kosten für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ansteigen 

lassen. Vor allem in diesem Segment hätten die Kommunen zusätzliche 

Milliarden-Belastungen verkraften müssen. Diese trägt in Zukunft der 

Bund. 

Dennoch werden weitere Entlastungen der Kommunen im sozialen Sektor  

notwendig sein. Auch die anderen sozialen Ausgaben haben in den ver-

gangenen Jahren zugenommen und werden künftig weiter steigen.76 Bei 

den Kosten für die Eingliederungshilfe liegt angesichts der absoluten Höhe 

der Ausgaben und des stetigen Ausgabenzuwachses (+ 55 % in den ver-

gangenen 10 Jahren) eine Entlastung durch den Bund nahe.77  

                                                 
75  Vgl. Gemeindefinanzkommission Arbeitsgruppe „Standards“, Abschlussbericht, S.9ff . 
76  Siehe hierzu Anlage 6: Entwicklung der Nettoausgaben wichtiger sozialer Leistungen der 

Kommunen. 
77  Vgl. Gemeindefinanzkommission, Arbeitsgruppe „Standards“, Abschlussbericht, S.16. 
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5.2 Wahrung des Konnexitätsprinzips 

Das Konnexitätsprinzip regelt die Frage, ob und wer für die Kosten bei ei-

ner Aufgabenübertragung aufkommen muss. Es bringt den Zusammen-

hang von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung zum Ausdruck.78 Die 

Geltung des Konnexitätsprinzips folgt unmittelbar aus der Garantie der 

kommunalen Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG. Inhaltlich bedeutet 

dies, dass sich die Aufgabenübertragung durch den Bund bzw. die Länder 

unter keinen Umständen negativ auf die kommunale Finanzsituation aus-

wirken darf.79 Auch in vielen Bundesländern ist das Konnexitätsprinzip 

mittlerweile verankert. So zum Beispiel in Baden-Württemberg in Art. 71 

Abs. 3 LV. Ein Einspruchsrecht wie in Österreich wird den Kommunen da-

bei jedoch nicht eingeräumt. 

Es wird unterschieden zwischen einem strikten und einem „weicheren“ 

Konnexitätsprinzip. Beim strikten Konnexitätsprinzip besteht der Anspruch 

auf vollen Kostenausgleich. Ein „weicheres“ Konnexitätsprinzip garantiert 

nur einen Anspruch dem Grunde nach.    

Die Stellung der Kommunen wurde durch die Einführung des 

Konnexitätsprinzips in den Ländern gestärkt. Jedoch besteht das Problem 

der Lastabwälzung auf die Kommunen weiterhin. Beispiel gebend hierfür 

ist der oben dargestellte Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Problema-

tisch hierbei ist die Tatsache, dass die Kommunen gegenüber dem Bund 

keine direkten Ansprüche geltend machen können. Dies ist im förderalen 

System der Bundesrepublik Aufgabe der Länder.80 Allerdings hat der Ver-

fassungsgerichtshof von Nordrhein-Westfalen in der genannten Problema-

tik eine für die Kommunen sehr positive Entscheidung  getroffen. Das 

Land Nordrhein-Westfalen muss nach Abzug der Bundesmittel die vollen 

Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Ausbau der Kleinkinderbe-

treuung tragen. Es wurde festgestellt, dass das Erste Gesetz zur Ausfüh-

                                                 
78  Vgl. Roßmüller, Schutz der kommunalen Finanzausstattung durch Verfahren, S. 86. 
79  Vgl. Lohse, Kommunale Aufgaben, kommunaler Finanzausgleich und Konnexitätsprinzip,  

S. 143 f. 
80  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 128. 
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rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes81 mit den Vorschriften der Lan-

desverfassung (LV NRW) über das Recht der kommunalen Selbstverwal-

tung unvereinbar ist, weil es das Konnexitätsprinzip des Art. 78 Abs. 3 LV 

NRW verletzt.82  

Auf die Wahrung des Konnexitätsprinzips, sprich der beauftragende Ge-

setzgeber als Verursacher83 trägt auch die Kosten für sein Vorhaben, soll-

te stärker als bisher Wert gelegt werden. Jedoch wäre ein Anspruch für die 

Kommunen auf eine finanzkraftunabhängige Abgeltung der Kosten, die 

ihnen durch die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben entstehen, 

nicht der richtige Weg. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben könnten die 

Kommunen so notfalls einklagen. Finanzbedarf bestünde dann nur noch 

für die freiwilligen Aufgaben. Die finanziellen Sorgen der Kommunen wä-

ren somit zwar gelöst, aber der Bund und vor allem die Länder würden in 

akute Finanznot geraten.  

Das Konnexitätsprinzip hat die Aufgabe, die finanziellen Grundlagen der 

kommunalen Selbstverwaltung vor einer Aushöhlung durch Pflichtaufga-

ben zu schützen. Bewirkt wird dieser Schutz zum einen durch Ausgleich 

der finanziellen Folgen der gesetzgeberischen Entscheidung (Ausgleichs-

funktion) und zum anderen dadurch, dass sich der Gesetzgeber darüber 

bewusst wird, welche finanziellen Folgen eine Aufgabenübertragung für 

ihn beinhaltet und diese deshalb möglicherweise unterlässt (Warnfunkti-

on).  

Hieraus resultiert der Vorschlag, das Konnexitätsprinzip als befristeten So-

fortausgleich zu betrachten. Dies bedeutet, dass bei Aufgabenübertragun-

gen auf die Kommunen, Ausgleichszahlungen alsbald zu leisten sind. Al-

lerdings erfolgen die Zahlungen nur befristet bis zu einer Einbeziehung der 

neuen Aufgabe in den kommunalen Finanzausgleich. Mit dieser Lösung 

würden einerseits den Kommunen vorübergehend die finanziellen Lasten 
                                                 
81  Vom 12. Dezember 1990 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des AG-KJHG vom 28. Oktober 

2008. 
82  Vgl. VerfGH NRW, 12.10.2010. 
83  Verursacherprinzip. 
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einer Aufgabenübertragung abgenommen werden, andererseits erhält der 

Gesetzgeber die Möglichkeit die neue Aufgabe in den kommunalen Fi-

nanzausgleich mit einzubeziehen und damit die Zahlungen aus dem 

Konnexitätsprinzip abzulösen.84 Somit wäre ein Ausgleich zwischen den 

unterschiedlichen Interessen von Bund, Ländern und Kommunen erreicht.  

 

5.3 Stärkung der Kommunen bei der Rechtsetzung 

Gesetze des Bundes, aber auch Vorschriften, die durch die Europäische 

Union erlassen werden, haben einen immer größeren Einfluss auf die 

kommunale Arbeit. Die Gemeindefinanzkommission nahm sich dieser 

Problematik an. Als ein Ergebnis soll die Stellung der kommunalen Spit-

zenverbände bei der Beteiligung an Gesetzgebungsvorhaben des Bundes 

durch Änderungen der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesmini-

sterien gestärkt werden.85 Unter anderem wurden klarstellende Regelun-

gen in die GGO aufgenommen, wonach die kommunalen Spitzenverbände 

zusammen mit den Ländern zeitlich vor Interessenvertretungen an Recht-

setzungsvorhaben der Bundesregierung zu beteiligen sind. Diese Ände-

rung ist bereits zum 1. August 2011 in Kraft getreten. Analog hierzu wird 

auch geprüft, ob die Geschäftsordnung des Bundestages dahin gehend 

verändert werden kann, dass die kommunalen Spitzenverbände bei öffent-

lichen Anhörungen gegenüber Interessenvertretungen privilegiert sind. 86 

Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der Gemeindefi-

nanzkommission weitere Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, deren 

Umsetzung bisher noch nicht erfolgt ist.  Eine Forderung, die vor allem die 

kommunalen Spitzenverbände einbrachten, ist eine länderbezogene Kos-

tenfolgenabschätzung für Geldleistungsgesetze und Steuergesetze. Nach 

§ 44 Abs. 3 GGO sind bei Rechtsetzungsvorhaben der Bundesregierung 

                                                 
84  Vgl. Lohse, Kommunale Aufgaben, kommunaler Finanzausgleich und Konnexitätsprinzip,  

S. 154 f. 
85  Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Abschließende Sitzung der Gemeindefinanzkommissi-

on. 
86  Vgl. Bundesministerium des Innern, Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der Gemeindefinanzkommission, S. 4ff. 
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die Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen und Länder geson-

dert anzuführen. Jedoch wird bisher für die Länder- und Kommunalebene 

jeweils nur eine Gesamtsumme angegeben und nicht zwischen den ver-

schiedenen Ländern und ihren Kommunen differenziert. Eine Differenzie-

rung ist aber notwendig, um die finanziellen Auswirkungen von Bundesge-

setzen auf die öffentlichen Haushalte der Länder und Kommunen, besser 

einschätzen zu können.  Als wichtiges Argument für diese Position werden 

die in den Landesverfassungen enthaltenen bzw. zu schaffenden Rege-

lungen zur Umsetzung der Schuldenbremse des Art. 109 Abs. 3 Satz 1 

GG angeführt. Nur mit der dargestellten Kostenfolgenabschätzung können 

die Länder sich über die zu erwartenden Belastungen für das Land und 

seine Kommunen Klarheit verschaffen und somit die notwendigen Schritte 

für eine Einhaltung der Schuldenbremse veranlassen.87 Gerade eine Sen-

kung der Einkommenssteuer, wie sie von Teilen der aktuellen Bundesre-

gierung gefordert wird, hätte nicht unerhebliche Folgen für die Haushalte 

der Länder und Kommunen. Die Länder müssten solch einem Gesetzes-

vorhaben allerdings erst im Bundesrat zustimmen. Ohne eine länderbezo-

gene Kostenfolgenabschätzung fehlt hier jedoch eine wichtige Entschei-

dungsgrundlage. 

Die Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ entwickelte ferner Handlungsempfeh-

lungen, die das Ziel verfolgen, den Kommunen eine größere Mitsprache 

bei den Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union einzuräumen. 

Angedacht ist dabei eine Erhöhung der kommunalen Mandate im Aus-

schuss der Regionen88. Umzusetzen ist dies aber nur für den Fall, dass 

sich die Anzahl der deutschen Sitze im Ausschuss der Regionen vergrö-

ßert.89 

Bereits etabliert wurde ein Zugang zur ZEUS-Datenbank90 für eine be-

                                                 
87  Vgl. Bundesministerium des Innern, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der 

Gemeindefinanzkommission, S. 8ff.  
88  Art. 300 Abs. 1, Art. 305ff AEUV. 
89  Vgl. Bundesministerium des Innern, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der 

Gemeindefinanzkommission, S. 15. 
90  Zentraler EU-Dokumentenserver. 
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grenzte Zahl von Vertretern der kommunalen Spitzenverbände.91 Bei der 

ZEUS-Datenbank handelt es sich um eine Entwicklung des EU-

Ratssekretariats, die der Bundesregierung zur Verfügung steht. Der Server 

enthält alle für die EU-Ratsarbeitsgruppen relevanten Dokumente. Hier-

durch werden die kommunalen Spitzenverbände stärker in Angelegenhei-

ten der EU-Rechtsetzung eingebunden.92 

Überdies konnte in sieben Bundesländern ein Ansprechpartner für die 

Entgegennahme möglicher Subsidiaritätsbedenken93 der Kommunen bei 

EU-Vorhaben eingerichtet werden. Geplant und gewünscht ist die Einfüh-

rung eines Ansprechpartners in allen Bundesländern.94  

Durch die bereits umgesetzten bzw. geplanten Maßnahmen wird die Stel-

lung der Kommunen im Gesetzgebungsverfahren dem Anschein nach et-

was gestärkt. Inwieweit die Städte, Gemeinden und Kreise von den Verän-

derungen aber wirklich profitieren, ist abschließend noch nicht zu beurtei-

len. Es bleibt auch ferner abzuwarten, welche der dargestellten Hand-

lungsempfehlungen umgesetzt werden.   

 

5.4 Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbe it 

5.4.1 Regionale Kooperationen  

Ein Baustein zur Verbesserung der kommunalen Haushalte vor Ort sind 

regionale Kooperationsmodelle.  Die Bedeutung dieser wird künftig stark 

zunehmen. Die knappen Finanzen und die demographische Entwicklung 

erfordern eine weitere Forcierung der interkommunalen Zusammenarbeit. 

In vielen Segmenten sind solche Kooperationsmodelle sehr sinnvoll.  

                                                 
91  Vgl. Bundesministerium des Innern, Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der Gemeindefinanzkommission, S. 7. 
92  Vgl. Bundesministerium des Innern, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der 

Gemeindefinanzkommission, S. 17. 
93  Das Subsidiaritätsprinzip ist in Art. 5 Abs. 3 EUV verankert.  
94  Vgl. Bundesministerium des Innern, Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ der Gemeindefinanzkommission, S. 7. 
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Wie bereits näher erläutert, haben viele Gemeinden erhebliche Probleme 

mit dem Betrieb ihrer Infrastruktureinrichtungen. Vorstellbar wäre, dass 

nicht mehr jede Gemeinde ihr eigenes Schwimmbad unterhält, sondern 

dass mehrere benachbarte Gemeinden ein Schwimmbad zusammen be-

treiben. Auch für andere Sport- und Freizeitanlagen sowie für kulturelle 

Einrichtungen sind solche Überlegungen angebracht.95 

Ebenso sind Kooperationsmodelle im Bereich der IT-Betreuung denkbar. 

Als Beispiel sei hierfür der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung 

Region Stuttgart genannt. Dieser besteht aus insgesamt 189 Mitgliedern. 

Darunter sind alle Landkreise, Städte und Gemeinden der Region Stutt-

gart.96   

Ein ebenfalls sehr geeignetes Instrument für die Zusammenarbeit zwi-

schen mehreren Kommunen sind interkommunale Gewerbegebiete. Ei-

nerseits kann die Kostenseite durch Kostenteilung zwischen den jeweili-

gen Kommunen verringert werden, andererseits treten aber auch gleich-

zeitig Folgeeffekte auf, die den Kämmerern zu Gute kommen. Es steigen 

sowohl die Sozialversicherungsbeiträge an als auch die Lohn-, Einkom-

mens- und Umsatzsteuern. Zudem steigt die Kaufkraft in der Region. Sol-

che, so genannten sekundären Effekte, treten vor allem dann auf, wenn 

das Gewerbegebiet als qualitativ hochwertig und quantitativ ausreichend 

eingestuft wird. Bei interkommunalen Gewerbegebieten kann die notwen-

dige Qualität und Quantität eher garantiert werden, als bei einem örtlich-

individuellen Industrieflächenmanagement.97 Darüber hinaus baut das Zu-

sammenwirken Konkurrenzen zwischen den Gemeinden ab, begrenzt die 

Flächeninanspruchnahme und vergrößert die globale Wettbewerbsfähig-

keit. In Deutschland existieren mittlerweile mehr als 250 solcher regionaler 

Kooperationsmodelle. Auch in Baden-Württemberg existieren einige dieser 

Modelle. So zum Beispiel der Zweckverband Interkommunaler Gewerbe-

park Odenwald in Buchen.98 

                                                 
95  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 125. 
96  Vgl. KDRS, Verbandsmitglieder, http://kdrs.de/pb/,Lde/3145.html [16.07.2011]. 
97  Vgl. Robert/Kevenhörster, Kommunen in Not, S.249.  
98  Vgl. ILS, Interkommunale Gewerbegebiete in Deutschland. 
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Insgesamt ist zu konstatieren, dass interkommunale Kooperationen dazu 

verhelfen können, Effizienzsteigerungen und Rationalisierungen von Ver-

waltungsabläufen bei den Kommunen zu erreichen.99 Zu beachten ist 

aber, dass die interkommunale Zusammenarbeit kein komplett neues In-

strumentarium darstellt, sondern dieses schon seit 80 Jahren intensiv ge-

nutzt wird. Es geht in diesem Bereich vor allem um die Erschließung von 

Restpotential.100 Diese ist allerdings nicht zu unterschätzen. 

5.4.2 Gebietsreformen  

Eine über regionale Kooperationsmodelle weit hinaus gehende Form der 

interkommunalen Zusammenarbeit stellen Gebietsreformen dar. Mit einer 

Gebietsreform werden die territorialen Grenzen der Kommunen verändert. 

Hier geht es also vordergründig um die Zusammenlegung von Gemein-

den.  

Für die Größe einer Gemeinde sind zwei Faktoren wesentlich. Es gilt zum 

einen der Grundsatz der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung. Sprich 

eine Gemeinde muss so leistungsfähig sein, dass sie ihre Aufgaben erfül-

len kann. Dies wird erst ab einer bestimmten Größenordnung gewährleis-

tet. Der zweite grundlegende Faktor ist die Wahrung der örtlichen Verbun-

denheit der Einwohner. Das meint, dass eine gewisse Größenordnung 

beim  Zuschnitt einer Gemeinde nicht überschritten werden darf, da sonst 

die Gefahr besteht, dass die Bürger sich nicht mehr mit dem Leben in ihrer 

Gemeinde hinreichend identifizieren. Dieser Punkt spricht also gegen die 

Fusion von Gemeinden.101 

Eines der relevantesten Argumente für eine Gebietsreform ist die Stärkung 

der Verwaltungskraft einer Kommune. Man erhofft sich, dass der Verwal-

tungsaufwand in größeren Einheiten im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

sinkt. Außerdem ist zu erwarten, dass bei größeren Verwaltungseinheiten 

                                                 
99  Vgl. Robert/Kevenhörster, Kommunen in Not, S. 240. 
100  Vgl. SWR, Kommunen in Finanznot, http://www.swr.de/regionen/kommunale-finanzen/-

/id=3438/nid=3438/did=8009560/1hc5lsi/ [17.07.2011].  
101  Vgl. Steiner, Besonderes Verwaltungsrecht, S. 46.   
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die Aufgaben im Finanzausgleich abnehmen, da sich die Anzahl der Ge-

meinden verringert. Hier könnten größere Gebietskörperschaften eine 

Gewähr für einen internen Ausgleich bieten.102  

Besonders die Stadt-Umland-Problematik könnte durch veränderte territo-

riale Zuschnitte gelöst werden. Diese beschreibt die Ungleichgewichte 

zwischen der Kernstadt und ihrem Umland.  Durch ihre zentrale Lage ist 

die Kernstadt dazu gezwungen, Leistungen für mehr Personen bereitstel-

len zu müssen, als Einwohner in ihrer Stadt leben.  Außerdem wohnen vie-

le Bürger im Umland und arbeiten in der Stadt. Dies hat zur Folge, dass 

die Mehrzahl der wohlhabenden Bevölkerung im Umland wohnt. Das Er-

gebnis dieser Aspekte ist eine immense Diskrepanz zwischen der Finanz-

lage der Kernstadt und den Gemeinden des Umlands.103 Als Reaktion auf 

diese Entwicklung geht der Trend zu Regionalisierungsentwicklungen. Die 

hervorstechenden Beispiele sind der Verband Region Stuttgart, das Modell 

Region Hannover und das Rhein-Main Gebiet.104  

Beim Blick auf die Bundesländer fällt auf, dass je nach Bundesland die 

Gemeindegrößen stark variieren. In Rheinland-Pfalz ist die durchschnittli-

che Gemeindegröße nach Einwohner am geringsten. Hier beträgt die 

Durchschnittsgröße einer Gemeinde 1.758 Einwohner.105 In Nordrhein-

Westfalen ist sie mit durchschnittlich 45.555 Einwohnern am größten. Zu 

beachten ist, dass die höhere Bevölkerungsdichte in Nordrhein-Westfalen 

diese gewaltigen Unterschiede nicht erklärt. Nordrhein-Westfalen ist 2,6-

mal so stark verdichtet wie Rheinland-Pfalz. Jedoch weicht die durch-

schnittliche Gemeindefläche zwischen beiden Bundesländern um das 

zehnfache ab. In Rheinland-Pfalz beläuft sich die durchschnittliche Ge-

meindefläche auf 8,6 km² und in Nordrhein-Westfalen auf 86,1 km². Zum 

Vergleich: Baden-Württemberg weist eine durchschnittliche Einwohnerzahl 

bei den Gemeinden von 9.676 Einwohnern auf und hat eine durchschnittli-

che Gemeindefläche von 32,2 km².106  

                                                 
102  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 132. 
103 Vgl. Kronsbein, Strukturvorgaben für die Verwaltung in Regionalisierungsprozessen, S. 5f. 
104  Vgl. Ebenda, S. 1. 
105  Stand 30.06.2006. 
106  Vgl. Bertelsmann Stiftung, Kommunalstrukturen in Deutschland, S. 16f.  
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Die genannten Zahlen zeigen, dass die Diskussion über Gebietsreformen 

von Land zu Land unterschiedlich geführt werden muss. In Rheinland-

Pfalz stellt sich die Frage nach Gemeindefusionen wohl eher als in 

Nordrhein-Westfalen.  

Zu beachten ist allerdings, dass größere Gemeinden nicht automatisch 

eine verbesserte Finanzsituation garantieren, wie das Beispiel Nordrhein-

Westfalen verdeutlicht.  

Zudem führen größere Organisationseinheiten oftmals zu kleineren Unter-

gliederungen. Auch hier kann auf Nordrhein-Westfalen, mit den dort etab-

lierten  Stadtbezirken, verwiesen werden. Erfahrungsgemäß erhalten diese 

kleineren Einheiten im Laufe der Zeit mehr Kompetenzen, die den Koordi-

nationsbedarf und den Verwaltungsaufwand wieder anschwellen lassen. 

Ob und inwieweit Gebietsreformen die Finanzsituation der Kommunen 

verbessern können, muss daher genauestens geprüft werden.107    

 

5.5 Veränderung der Kommunalsteuern 

Durch die besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer wieder-

kehrende Kritik an der Gewerbesteuer gibt es schon seit längerem das 

Bestreben, die kommunalen Steuern zu verändern. Auch in der Arbeits-

gruppe Kommunalsteuern der Gemeindefinanzkommission kam dieses 

Thema wieder auf die Tagesordnung. Ein Kompromiss konnte wie schon 

in den vergangenen Jahren hierbei nicht erzielt werden. Die unterschiedli-

chen Positionen des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzen-

verbände waren nicht miteinander vereinbar.  

Im Laufe der Zeit hat sich eine Vielzahl von Alternativmodellen zur Ge-

meindefinanzierung etabliert. Die Gemeindefinanzkommission befasste 

sich im Wesentlichen mit drei Modellen. Besonders im Blickpunkt stand 

hierbei das Prüfmodell der Bundesregierung, das vom Bundesverband der 

                                                 
107  Vgl. Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen, S. 133. 
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Deutschen Industrie e.V. und dem Verband der Chemischen Industrie e.V. 

konzipiert wurde. Ferner wurden noch das Kommunalmodell und das Mo-

dell der Stiftung Marktwirtschaft in die Gemeindefinanzkommission einge-

bracht. Auf die genannten Modelle wird im Folgenden näher eingegangen. 

5.5.1 Das Prüfmodell 

Das Prüfmodell, das durch die Bundesregierung der Gemeindefinanz-

kommission vorgelegt wurde, sieht die Abschaffung der Gewerbesteuer 

sowie das Wegfallen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vor. 

Als Ersatz erhalten die Gemeinden einen mit Hebesatzrecht ausgestatte-

ten Zuschlag zur Einkommensteuer und zur Körperschaftssteuer. Außer-

dem wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht.108  

Ziel dieses Modells „ist es, die Gewerbesteuer in eine alle leistungsfähigen 

Bürger und Unternehmer erfassende Gemeindesteuer aufgehen zu las-

sen, ohne dass es letztlich zu einer steuerlichen Mehrbelastung der Betei-

ligten kommt.“109 

Der Zuschlag zur Einkommenssteuer entspreche in seiner Gesamthöhe  

dem aktuellen Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommenssteuer 

von 15 %. Um eine Aufkommensneutralität in Hinsicht auf die Belastung 

der Steuerzahler gewährleisten zu können, müssten die derzeitigen Ein-

kommensteuer-Tarifeckwerte um genau diese 15 % gesenkt werden. Dies 

würde beispielsweise bedeuten, dass der Spitzensteuersatz von 45 % auf 

38,25 % sinkt. Der Eingangssteuersatz würde von 14 % auf 11,9 % sin-

ken. Diese Steuersätze erhöhen sich dann wiederum um den Zuschlag auf 

die Einkommensteuer der jeweiligen Gemeinde.110 Der tarifliche Körper-

schaftssteuersatz würde sich dagegen von aktuell 15 % auf 24,29 % erhö-

hen. Zusätzlich wäre auch hier noch ein Zuschlag durch die entsprechen-

de Gemeinde vor Ort hinzuzurechnen, so dass sich ein Gesamtsteuersatz 

                                                 
108 Vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Gemeindefinanzreform, S. 1.  
109  Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und Verband der Chemischen Industrie e.V., S.4.   
110  Vgl. AG Kommunalsteuern, Zwischenbericht vom 1 Juli 2010, S. 18f. 
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von knapp unter 30 % für die Unternehmen ergeben würde. Dies entsprä-

che auch in etwa der heutigen Belastung von Unternehmen.111  

Das Prüfmodell hätte zur Folge, dass der Anteil der Umsatzsteuer an den 

kommunalen Einnahmen ansteigt. Durch die geringere konjunkturelle An-

fälligkeit der Umsatzsteuer, könnte sich die kommunale Einnahmebasis 

somit stabilisieren. Jedoch wird vor allem durch die kommunalen Spitzen-

verbände angeführt, dass die Wachstumsdynamik der kommunalen Steu-

erbasis durch den Wegfall der Gewerbesteuer eingeschränkt werde.112  

Eine wesentliche Lastenverschiebung zwischen den beiden sozioökono-

mischen Gruppen Unternehmen und Arbeitnehmern ist nach Berechnun-

gen der Arbeitsgruppe Kommunalsteuern nicht zu befürchten. Allerdings 

erfolgt eine erhebliche Verschiebung der kommunalen Einnahmen  zulas-

ten der Betriebsstättengemeinden und zugunsten der Wohnsitzgemein-

den. Die Betriebsstättengemeinden müssten den Wegfall der Gewerbe-

steuer, die sie von den Personenunternehmen aktuell erhalten, verkraften. 

Die Wohnsitzgemeinden hätten dagegen steigende Einnahmen bei der 

Einkommensteuer zu verbuchen.113 Auch die Stadt-Umland-Problematik 

würde sich verschärfen.  Die Kernstädte müssten aufgrund ihrer zu unter-

haltenden Infrastruktur höhere Zuschlagssätze erheben. Eine Mehrbelas-

tung der Bürger in den Städten wäre die Folge.  Es müsste mit  erhebli-

chen Verhaltensreaktionen in der Form von Wohnsitzwechseln gerechnet 

werden. Besonders die Haushalte mit hohem Einkommen würden wohl 

aus den Städten ins Umland ziehen.114 

Berechnungen zu diesem Modell zeigten, welch enorme Einnahmeausfäl-

le Kernstädte bei einem einheitlichen Zuschlagssatz auf die Einkommen-

steuer im Gegensatz zu ihren Umlandgemeinden hierbei verkraften müss-

ten. Die steuerstarke Stadt Frankfurt am Main käme auf 35,24 %115 Einbu-

                                                 
111  Vgl. Ebenda, S. 55. 
112  Vgl. Ebenda, S. 4. 
113  Vgl. Ebenda, S. 5. 
114  Vgl. Zwick, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern, S. 87.  
115  Stand 2006. 
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ßen, bei der durchschnittlich steuerstarken Stadt Hannover lägen die Ein-

nahmeausfälle bei 20,08 %, die steuerschwache Stadt Leipzig müsste Ver-

luste in Höhe von 7,79 % hinnehmen. Die Umlandgemeinden hätten da-

gegen mit durchschnittlich sehr hohen Zuwächsen zu rechnen: Umland 

Frankfurt am Main + 21,07 %, Umland Hannover +11,44%, Umland Leip-

zig +21,36%.116  

Der Problematik der interkommunalen Verteilungswirkungen soll mit einem 

erhöhten Umsatzsteueranteil zugunsten der Kernstädte bzw. der Betriebs-

gemeinden begegnet werden.117 Solch ein Ausgleich zwischen den Kern-

städten und den Umlandgemeinden bzw. zwischen den Betriebs-

stättengemeinden und Wohnsitzgemeinden wäre auch zwingend erforder-

lich. 

5.5.2 Das Kommunalmodell 

Das Kommunalmodell zur Reform der Gewerbesteuer wurde, wie der Na-

me schon sagt, von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-

bände in die Gemeindefinanzkommission eingebracht. Das Modell bein-

haltet die Revitalisierung der Gewerbesteuer. Die wichtigsten Ziele sind 

die Verstetigung der Einnahmen im Konjunkturverlauf und eine der Aufga-

benstellung angemessene Finanzausstattung. Um diesen Vorsatz realisie-

ren zu können, soll die Bemessungsgrundlage verbreitert und die Steuer-

pflicht auf die Freien Berufe ausgeweitet werden.118  

Der Kreis der Steuerpflichtigen würde somit nicht nur die Gewerbetreiben-

den, sondern auch die Selbständigen im Sinne des § 18 EStG einschlie-

ßen.119 Die Landwirtschaft sowie die Vermietung und Verpachtung werden 

nicht berücksichtigt, da diese Einkunftsarten andernfalls mit zwei Real-

steuern belegt würden, nämlich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer. 
                                                 
116  Vgl. Ebenda, S. 179f. 
117  Vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und Verband der Chemischen Industrie e.V., 

S. 19. 
118  Vgl. Zwick, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern, S. 83. 
119  Die Zahl der Freien Berufe betrug zum 1.1.2010 in Deutschland 1.114.000 (Quelle: Bundes-

verband der Freien Berufe). 
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Hinsichtlich der Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen sind folgende 

Elemente beabsichtigt: 

•   Volle Hinzurechnung aller gezahlten Zinsen 

•   Hinzurechnung der Mieten/Pachten/Leasingraten in Höhe des Fi-

nanzierungsanteils:                                                                            

25 % bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens    

75 % bei Immobilien des Anlagevermögens                                  

100 % bei sonstigen Wirtschaftsgütern                                       

Gewährung eines Freibetrags in Höhe von 25.000 € bezogen auf 

die Summe dieser Hinzurechnungen 

•   Vollständige Erfassung der Veräußerunsgewinne (Ausnahme: 

Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 EStG) 

Als kompensatorische Bausteine für die Steuermehreinnahmen werden 

differenzierte Steuermesszahlen für Personenunternehmen und Kapitalge-

sellschaften wie auch die Ermittlung des Potenzials für Steuermesszahl-

senkungen empfohlen.120  

Die wesentlich breitere Bemessungsgrundlage führt kommunal und kon-

junkturell zu einem ausgeglichenerem Steueraufkommen. Außerdem wird 

die Steuerlast auf eine größere Anzahl von „Schultern“ verteilt.121 Zudem 

trägt die Erweiterung der Steuerpflicht auf Freiberufler dazu bei, dass die 

Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Gewerbebetrieben und von Ein-

künften aus selbständiger Arbeit aufgehoben wird.122  

Ferner würde die Revitalisierung der Gewerbesteuer zu einem höheren 

Bruttogewerbesteueraufkommen bei den Kommunen führen. Je nach 

Gemeindetyp läge der Zuwachs zwischen 30 Prozent und 45 Prozent.123 

                                                 
120  Vgl. AG Kommunalsteuern, Zwischenbericht vom 1 Juli 2010, S. 11. 
121  Vgl. Napp, Kommunale Finanzautonomie und ihre Bedeutung für eine effiziente lokale Fi-

nanzwirtschaft, S. 354.  
122  Vgl. Zwick, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern, S. 84. 
123  Vgl. BMF, 2003, S. 4.  
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Der Unterschied zwischen „reicheren“ und „ärmeren“ Städten würde aber 

auch in diesem Modell bestehen bleiben. Die Hauptsteuerzahler wären 

weiterhin die mittleren und großen Unternehmen. Somit könnte eine 

Kommune, die  keine oder sehr wenige kleine Betriebe innehat, kaum 

Gewerbesteuermehreinnahmen verbuchen.124  

Bislang ist die Gewerbesteuer eine gewinnabhängige Steuer. Nach die-

sem Reformvorschlag würden nun ertragsunabhängige Komponenten in 

die Bemessungsgrundlage mit einfließen, um die Gewerbesteuer gewinn-

unabhängiger zu gestalten und somit auch weniger volatil zu machen. Ge-

nau an diesem Punkt hagelt es enorme Kritik von Seiten der Wirtschaft, 

aber auch aus der Wissenschaft. Die Einbeziehung ertragsunabhängiger 

Elemente führe zu einem Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, 

da Unternehmen auch in Verlustjahren zur Steuer herangezogen werden. 

Es bestehe somit die Gefahr einer Substanzbesteuerung.125 

Das dargestellte Modell könnte zwar bei den Kommunen zu höheren und 

stabileren Einnahmen führen und somit auch zu einer verbesserten Haus-

haltslage, jedoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Wirtschaft 

durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen und die Einbezie-

hung der Freiberufler nachhaltig geschwächt werden könnte.  

5.5.3 Das Modell der Stiftung Marktwirtschaft 

Die Stiftung Marktwirtschaft hat zusammen mit der Bertelsmann Stiftung 

ein Modell zur Neuordnung der Gemeindefinanzen ausgearbeitet. Die 

Konzepte der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Marktwirtschaft sind 

sich in vielerlei Hinsicht ähnlich, weisen aber auch an bestimmten Punkten 

Unterschiede auf.126 Im Folgenden wird nun nur näher auf das Modell der 

Stiftung Marktwirtschaft, welches auch der Gemeindefinanzkommission 

vorgelegt wurde, eingegangen.   
                                                 
124  Vgl. Burger, Stellt die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form noch eine geeignete Kommunal-

finanzierung dar?, S. 52.   
125  Vgl. Herre, Die Reform der Gewerbesteuer aus Sicht der Wirtschaft, S. 142. 
126  Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern, S. 86. 
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Das Konzept der Stiftung Marktwirtschaft wurde auch als „Drei Säulen 

Modell“ diskutiert. Im Jahre 2006 entwickelte die Stiftung Marktwirtschaft 

dieses zu einem „Vier Säulen Modell“ weiter. Die primären Ziele hierbei 

sind sowohl die Stärkung des Bandes zwischen der Wohnbevölkerung, der 

ortsansässigen Wirtschaft und der Gemeinde, als auch die Stabilisierung 

der Gemeindeeinnahmen.127 

Die erste Säule des Modells ist die Beteiligung der Gemeinden am Lohn-

steueraufkommen in der Betriebsstättengemeinde. Der Anteil beträgt 2 %, 

berechnet anhand der Bruttolöhne. Dieses Element ist zum einen als An-

reiz zur Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsplätzen gedacht und zum 

anderen als Garant der Einnahmestetigkeit für die Kommunen. Einerseits 

unterliegen die Lohnsummen geringeren Schwankungen im Vergleich zu 

den Erträgen, andererseits werden alle wirtschaftlich Tätigen und anderen 

Arbeitgeber128 mit einbezogen.129 

Eine kommunale Unternehmen-/Wirtschaftsteuer stellt die zweite Säule 

des Modells dar. Sie wird auf alle Wirtschaftenden inklusive der Freiberuf-

ler angewendet und ist rein ertragsabhängig. Die kommunale Unterneh-

mensteuer soll bei 8 % liegen, worauf dann der kommunale Hebesatz an-

zuwenden wäre. Die Körperschaftssteuer würde dann wieder auf 22 % 

angehoben.130 

Als dritte Säule würde eine Bürgersteuer etabliert werden. Die Kommunen 

erhalten analog zum Prüfmodell ein Hebesatzrecht auf die Einkommen-

steuer. Das Gesamtaufkommen für die Kommunen beläuft sich hierbei auf 

derselben Höhe wie beim aktuellen Gemeindeanteil an der Einkommen-

steuer. Die Aufkommensneutralität bleibt also wie beim Prüfmodell ge-

wahrt. Ein durchschnittlicher kommunaler Steuersatz von 4 % ist ange-

dacht.  Die verbleibende Einkommensteuer an Bund und Länder ist dem-

entsprechend abzusenken.131 

                                                 
127  Vgl. Zwick, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern, S. 89. 
128  Öffentliche Verwaltungen, Hochschulen, Kliniken und Kirchen. 
129  Vgl. AG Kommunalsteuern, Zwischenbericht vom 1 Juli 2010, S. 13. 
130  Vgl. Ebenda, S. 14. 
131  Vgl. Ebenda, S. 15. 
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Die vierte Säule für die Kommunalfinanzierung wäre in diesem Modell eine 

reformierte Grundsteuer. Diese soll auf öffentliche Einrichtungen ausge-

dehnt werden. Außerdem ist die Einführung eines an den tatsächlichen 

Werten orientierten Bemessungsverfahrens der Grundsteuer B angedacht. 

Die Höhe des Gesamtvolumens der heutigen Grundsteuer soll bei der 

dann reformierten Grundsteuer beibehalten werden.132 

Ein Nachteil dieses Reformkonzepts stellt die mehrfache Besteuerung der 

ortsansässigen Land- und Forstwirte dar. Diese werden jeweils bei der 

Grundsteuer, der kommunalen Wirtschaftsteuer und der Bürgersteuer be-

lastet. Normalerweise fallen Entstehung und Verwendung der Einkommen 

auseinander. Jedoch im Segment der Land- und Forstwirtschaft ist häufig 

die Wohnstätte auch die Betriebsstätte. Ferner bestimmt nahezu die ge-

samte Wertschöpfung das Einkommen eines Landwirtes. Für diese Art der 

Doppelbesteuerung müssen innerhalb dieses Modells Lösungen gefunden 

werden.133 

Belastbare Modellberechnungen zu diesem Vorschlag stellten sich als 

schwierig heraus. Dennoch existieren Annahmen, die von Einnahmeaus-

fällen für den Staat zwischen 15 und 28 Mrd. Euro ausgehen.134  

Dieses Konzept besteht sowohl aus Bestandteilen des Kommunalmodells 

(Einbeziehung der Freiberufler bei der kommunalen Wirtschaftsteuer) als 

auch aus Elementen des Prüfmodells (Hebesatzrecht auf die Einkommen-

steuer). Somit decken sich auch die Vor- und Nachteile dieses Modells mit 

den bereits vorher behandelten Vor- und Nachteilen der anderen Modelle.  

Da sich der Bund, die Länder und die Kommunen bisher weder auf die 

Einführung des Prüfmodells noch auf die Einführung des Kommunalmo-

dells einigen konnten, wäre es vielleicht sinnvoll, sich näher mit dem Mo-

dell der Stiftung Marktwirtschaft auseinander zu setzen. Es kombiniert wie 

beschrieben Elemente aus den beiden konkurrierenden Modellen und 
                                                 
132  Vgl. Zwick, Alternative Modelle zur Ausgestaltung von Gemeindesteuern, S. 90.  
133  Vgl. Ebenda, S. 91. 
134  Vgl. Schwarting, Kommunale Steuern,  
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könnte somit womöglich ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen 

Positionen sein.  
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6. Fazit 

Die Ursachen für die angespannte Finanzsituation vieler Kommunen sind 

vielschichtig. Zu den Hauptgründen zählen der explosionsartige Anstieg 

bei den sozialen Ausgaben und die Volatilitätsproblematik der Gewerbe-

steuer. Auch die Steuersenkungspolitik der verschiedenen Bundesregie-

rungen in der letzten Dekade blieb für die Kommunen nicht ohne Folge. 

Durch diese Politik des Bundes entwickelten sich die Einnahmen beim 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie oben gezeigt nicht stabil, 

sondern ebenfalls schwankend. Außerdem bestehen in einigen Regionen 

der Bundesrepublik Deutschland erhebliche strukturelle Probleme. Es ist 

zu befürchten, dass diese sich in der Zukunft, ausgelöst durch den demo-

graphischen Wandel, weiter verschärfen werden. 

Bei den ausufernden sozialen Ausgaben konnte die Gemeindefinanz-

kommission eine für die Kommunen sehr gute Entscheidung treffen. Der 

Bund wird schrittweise die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung übernehmen. Zum einen werden die Kommunen hier-

durch um bis zu 4 Mrd. Euro entlastet, zum anderen wird an diesem Punkt 

eine Auswirkung des demographischen Wandels von den Schultern der 

Kommunen genommen. Nämlich ein enormer Anstieg dieser Kostenart. 

Insofern ist die Übernahme dieser Ausgaben durch den Bund auch lang-

fristig gesehen sehr sinnvoll. Jedoch werden die Städte, Gemeinden und 

Landkreise nur über einen kurzen Zeitraum eine spürbare Entlastung fest-

stellen. Der Anstieg der sozialen Ausgaben wird weiter voranschreiten. Ein 

Ende dieses Anstieges ist nicht in Sicht. Dieses Problemfeld wird somit in 

naher Zukunft wieder auf der Tagesordnung stehen. Es ist kein aus-

schließlich kommunales Problem, sondern ein Problem, dass die Länder 

wie auch den Bund künftig ebenfalls beschäftigen werden. Hierbei sei auf 

den größten Etat des Bundeshaushalts, den Etat des Ministeriums für Ar-

beit und Soziales, in Höhe von 131,29 Mrd. Euro im Jahre 2011 verwie-

sen.135        

                                                 
135  Siehe hierzu Anlage 7: Bundeshaushalt 2011. 
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Auf eine Reform der Kommunalsteuern konnte sich die Gemeindefinanz-

kommission wieder nicht einigen. Die unterschiedlichen Interessen der 

Wirtschaft, des Bundes, der Länder und der Kommunen sind nur sehr 

schwer miteinander zu vereinbaren. Die starken Schwankungen der kom-

munalen Einnahmen bei der Gewerbesteuer bleiben somit bestehen. Für 

den nächsten Wirtschaftsabschwung sind somit wieder enorme Einnah-

meausfälle bei den Kommunen zu befürchten. Es ist dringend geboten, 

die kommunalen Einnahmen zu verstetigen. In der globalisierten Wirt-

schaft sind wirtschaftliche Prognosen und Erwartungen nur noch sehr 

schwer zu tätigen. In Zeiten von Finanzkrise, Schuldenkrise, Krise des Eu-

ros ist somit keinerlei Planungssicherheit mehr für die kommunalen Ent-

scheidungsträger gegeben.  

Die Arbeit hat drei Modelle zu einer Reform der Gemeindeeinnahmen vor-

gestellt. Sicherlich gibt es in allen dieser Modelle Gewinner wie auch Ver-

lierer. Auch gänzlich frei von Lobbyinteressen sind diese vorgestellten Re-

formansätze gewiss nicht. Ferner weist jedes dieser Modelle in einzelnen 

Punkten Schwächen auf. Jedoch beinhalten all diese vorgestellten Re-

formansätze sinnvolle Alternativen zum gegenwärtigen System der Ge-

meindefinanzierung. Es liegt an den einzelnen Interessengruppen, sich 

zum Wohle einer nachhaltigen Kommunalfinanzierung aufeinander zu zu-

bewegen. Man sollte sich auf bestimmte Elemente einer Reform der Ge-

meindefinanzierung einigen.  Unter Umständen kann auch eine Einigung 

auf ein konkretes Modell erfolgen. Im zweiten Schritt gilt es die bekannten 

Schwächen zu beseitigen und nachteilige Auswirkungen auf bestimmte 

Kommunen oder Bevölkerungsgruppen abzuschwächen. 

In der heutigen globalisierten Welt stehen die Staaten in direkter Konkur-

renz bezüglich der Standortattraktivität zueinander. Ein sehr wichtiger Fak-

tor ist hierbei die Höhe der Steuersätze. Viele Staaten reagierten auf diese 

Situation mit Steuersenkungen. Auch die Bundesrepublik schlug wie be- 
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reits dargestellt diesen Weg ein.136 Selbstverständlich ist diese Politik teil-

weise mit verantwortlich für die hervorragende Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich. Wie groß der Anteil je-

doch genau ist, kann abschließend nur sehr schwer beurteilt werden. Auch 

die moderate Tarifpolitik der Gewerkschaften, die gute Arbeit innerhalb der 

deutschen Unternehmen und die Lage der Weltwirtschaft spielen hier eine 

nicht unbedeutende Rolle. Andererseits verzichtet der Staat bei Steuer-

senkungen auf einen nicht zu unterschätzenden Teil von Einnahmen. Die 

Konsequenz solch einer Politik kann nur das Zurückfahren staatlicher 

Leistungen sein. Also beispielsweise die Schließung von kommunalen Ein-

richtungen wie Schwimmbädern. Die aktuelle Bundesregierung plant in 

der Zukunft mit weiteren Steuersenkungen. So wurde innerhalb der Koali-

tion vereinbart die Einkommensteuer zum 1.1.2013 zu senken. Es ist also 

angedacht den Weg der Steuersenkungen im Bereich der Einkommen-

steuer fortzusetzen. Zu stabileren Einnahmen bei den Kommunen würde 

diese Politik sicher nicht beitragen. Der schwankende Verlauf der Einnah-

men beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer würde sich also fort-

setzen. Inwieweit die vereinbarten Steuersenkungen tatsächlich vorge-

nommen werden und von welchem Volumen sie sein werden, bleibt abzu-

warten. Womöglich ist in Zukunft vielleicht sogar wieder, beispielsweise 

bei einem Regierungswechsel nach der kommenden Bundestagswahl, mit 

Erhöhungen des Einkommensteuertarifs zu rechnen.  Die richtige Höhe 

der Steuersätze war historisch immer sehr umstritten und wird es auch 

künftig bleiben. „Steuern erheben heißt die Gans so zu rupfen, dass man 

möglichst viele Federn mit möglichst wenig Gezische bekommt.“137 

Eine Antwort auf die strukturellen und demographischen Schwierigkeiten 

konnte die Arbeit mit den vielfältigen Möglichkeiten interkommunalen Han-

delns geben. Besonders regionale Kooperationsmodelle werden in Zukunft 

                                                 
136  Nicht unerwähnt in diesem Kontext sollte die Tatsache bleiben, dass es sehr wohl auch Steuer-

erhöhungen in den vergangenen Jahren gab. So zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
von 16 % auf 19 % im Jahre 2007.  Jedoch sind im Segment der Einkommensteuer die Steuern 
stets gesenkt worden. 

137  Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Französicher Staatsmann. 
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unumgänglich sein. Auch Gebietsreformen dürften ausgelöst durch die 

Einwohnerrückgänge in die politische Diskussion immer wieder einge-

bracht werden. Jüngste Beispiele sind die Kreisgebietsreformen in Sach-

sen-Anhalt im Jahre 2007, in Sachsen im Jahre 2008 und in Mecklenburg-

Vorpommern in diesem Jahr. Das Land Mecklenburg-Vorpommern be-

stand aus zwölf Landkreisen und sechs kreisfreien Städten. Ab dem 4. 

September 2011 sind es dann nur sechs Landkreise und zwei kreisfreie 

Städte.138 

Ziel dieser Arbeit war es, Lösungsalternativen für eine nachhaltige Kom-

munalfinanzierung aufzuzeigen und diese auf ihre Tauglichkeit hin zu prü-

fen. Die Lösungsansätze orientierten sich stark an den Ergebnissen der 

aktuellen Gemeindefinanzkommission. Zusätzlich wurden aber auch 

Punkte angesprochen, die in der Kommission nicht behandelt worden 

sind. Es wurden Entlastungsmöglichkeiten bei den sozialen Ausgaben 

aufgezeigt, die Wahrung des Konnexitätsprinzips ist angemahnt worden 

und eine Stärkung der Kommunen bei der Rechtsetzung wurde erörtert. 

Zudem sind Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit dargestellt 

worden und es wurde auf verschiedene Modelle für eine Reform der 

Kommunalsteuern eingegangen. Die Unterschiedlichkeit der Themen die-

ser Arbeit zeigte, um welch weites Feld es sich bei den Kommunalfinan-

zen handelt. Sicherlich hätte an dem einen oder anderen Punkt eine noch 

ausführliche Behandlung erfolgen können, vielleicht sogar müssen. Dies 

konnte aber aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht geleistet 

werden. Dennoch sind sehr interessante, zukunftsorientierte und viel-

schichtige Lösungsalternativen für eine verbesserte finanzielle Versorgung 

der Kommunen veranschaulicht worden. Welche Folgen eine Politik „der 

ruhigen Hand“ für die gesamte Gesellschaft hätte, konnte dem Leser 

ebenfalls näher gebracht werden. Es liegt nun an den politischen Ent-

scheidungsträgern die notwendigen Reformen zu veranlassen. 

                                                 
138  Vgl. Gesetz zur Schaffung zukunftsfähiger  Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Kreisstrukturgesetz). 
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7. Ausblick 

Im Vergleich zu den Jahren 2009 und 2010 hat sich die finanzielle Lage 

der Kommunen im Jahr 2011 durch die wieder ansteigenden Gewerbe-

steuereinnahmen entspannt.139 Für die folgenden Jahre geht die Steuer-

schätzung des Monats Mai von weiter ansteigenden Einnahmen aus.140 

Dies würde eine weitere  Erholung der kommunalen Finanzen bedeuten. 

Jedoch sind solche Prognosen eher kritisch zu sehen. Durch die Schul-

denkrise in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika und den 

damit verbundenen staatlichen Sparprogrammen, muss mit einem Abflau-

en der Weltkonjunktur gerechnet werden. Die stark exportabhängige deut-

sche Wirtschaft wäre hiervon direkt betroffen. Ein erneuter wirtschaftlicher 

Abschwung würde wieder direkt auf die kommunalen Finanzen durch-

schlagen. Die Debatte über die Finanznot der Kommunen wäre somit neu 

entfacht. Die aktuellen Prognosen zur Entwicklung des deutschen Brutto-

inlandsprodukts gehen jedoch noch von einem relativ robusten Wirt-

schaftswachstum aus. So sagen sowohl die deutsche Bundesbank als 

auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für 2012 ein 

Wirtschafswachstum von 1,8 % voraus.141 Wie sich die deutsche Wirt-

schaft in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, kann nur sehr 

schwer eingeschätzt werden. Eines kann aber mit großer Sicherheit ge-

sagt werden: Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen hängt 

sehr stark von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die durch die 

Gemeindefinanzkommission erarbeiteten Entlastungen der Kommunen 

auf der Ausgabenseite alleine werden nicht für eine nachhaltige Verbesse-

rung der Kommunalfinanzen ausreichen. Zusätzlich sind stabile und konti-

nuierlich steigendende Steuereinnahmen für die Städte, Gemeinden und 

Kreise essentiell. 

                                                 
139  Vgl. Abbildung 3: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. 
140  Vgl. Anlage 2: Steuerschätzung Mai 2011. 
141  Vgl. tagesschau.de,  Konjunkturprognosen für Deutschland,  

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunkturprognose114.html [30.08.2011]. 
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Anlagen 

 

 

Anlage 1: Kommunaler Finanzierungssaldo 2010 

Quelle: DStGB, Kassenstatistik 2010 

http://www.dstgb.de/dstgb/Schwerpunkte/Haushaltslage der Kommunen bleibt ange-

spannt/Aktuelles/ Haushaltslage der Kommunen bleibt angespannt [25.05.2011]. 
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Anlage 2: Steuerschätzung Mai 2011 

 Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Ergebnisse der 138. Sitzung des Arbeitskreises  

Steuerschätzungen 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/20

11/05/20110512___20PMSteuerschaetzung__Anlage2,templateId=raw,property=publicationFile. 

pdf [25.05.2011]. 

 
 

 

Anlage 3: Finanzierungssalden der kommunalen Haushalte in Baden-Württemberg         

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 
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Anlage 4: Kommunale Ausgaben für soziale Leistungen                                                        

Quelle: DStGB, Daten und Fakten 

http://www.dstgb.de/dstgb/Daten%20&%20Fakten/Aktuelle%20DStGB-

Infografiken%20zu%20kommunalrelevanten%20Themen [Stand 27.05.2011]. 

 

 
Anlage 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              

Quelle: DStGB, Daten und Fakten 

http://www.dstgb.de/dstgb/Daten%20&%20Fakten/Aktuelle%20DStGB-

Infografiken%20zu%20kommunalrelevanten%20Themen [Stand 30.05.2011]. 
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Anlage 6: Entwicklung der Nettoausgaben sozialer Leistungen der Kommunen                

Quelle: Gemeindefinanzkommission Arbeitsgruppe „Standards“, Abschlussbericht 

http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/nn_53524/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Fin

anz__und__Wirtschaftspolitik/Foederale__Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/20110615-

Gemeindefinanzen-AG-Standards- Abschlussbericht,templateId=raw,property=publication File.pdf 

[02.07.2011]. 
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Anlage 7: Bundeshaushalt 2011 

Quelle: Deutscher Bundestag. 
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Anlage 8: Beschreibung  der Studie „Kommunen in der  Finanzkrise: 

Status Quo und Handlungsoptionen“ von Ernst & Young  

Innerhalb dieser Arbeit werden Umfrageergebnisse einer Studie von Ernst 

& Young namens „Kommunen in der Finanzkrise: Status Quo und Hand-

lungsoptionen“ zitiert. Besonders in Kapitel 4 „Folgen der Finanznot“ wird 

aus dieser Studie zitiert. 

Die Studie wurde im Juli 2010 veröffentlicht und ist im Internet frei zugäng-

lich. Es sind Stadtkämmerer bzw. leitende Angestellte der Finanzverwal-

tungen von 300 deutschen Kommunen mit einer Größe von mindestens 

20.000 Einwohnern befragt worden. Die Befragung erfolgte telefonisch im 

Zeitraum  April / Mai 2010 durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut 

(Valid Research, Bielefeld). Die Kommunen sind in vier verschiedene Grö-

ßenklassen kategorisiert worden. Es wurden 12 Kommunen mit einer 

Größe von über 200.000 Einwohnern, 15 Kommunen mit einer Größe zwi-

schen 100.000 und 200.000 Einwohnern, 61 Kommunen mit einer Größe 

zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern und 212 Kommunen mit einer 

Größe zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern befragt.  
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